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Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 394); 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176);  

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802); 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1086). 

    

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19767&vd_back=N1086&sg=0&menu=0
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1 Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele   

1.1 Anlass und Erfordernis der Planung  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans T 395 sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Entwicklung eines Gewerbegebietes geschaffen werden. Geplant sind 

zwei neue Gebäude im Kreuzungsbereich der Straßen Kaiserwerther Straße und Am 

Roten Kreuz. Mit den Neubauten soll die bisher diffuse städtebaulich-architektonische 

Situation im Kreuzungsbereich aufgewertet werden, indem eine offene Raumkante ge-

schlossen wird. Des Weiteren wird eine Grünanlage zwischen Gewerbegebiet und Wald-

fläche bzw. Angerbach geschaffen, die einen qualitativ hochwertigen Aufenthaltsraum 

darstellen wird. Mit dem Bebauungsplan wird die Gelegenheit genutzt, die städtebauli-

che Entwicklung und Ordnung an dieser Stelle aktiv zu beeinflussen und zu steuern. 

 

Die Stadt Ratingen weist ein Flächendefizit an gewerblichen Bauflächen auf. Deshalb 

sind im neuen Regionalplan umfangreich zusätzliche Flächenpotenziale für Gewerbeflä-

chen ausgewiesen, um ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Bis zur Behebung dieses 

Flächendefizits strebt die Stadt Ratingen an, bei neuen Vorhaben nur Gewerbebetriebe 

mit einer hohen Arbeitsplatzdichte anzusiedeln. Damit soll dem Ziel der flächensparen-

den Inanspruchnahme von Grund und Boden entsprechend § 1a Abs. 2 BauGB Genüge 

getan werden. Diesem Ziel kommt in einem durch vielfältige Siedlungs- und Infrastruk-

turvorhaben vorbelasteten Raum wie der Stadt Ratingen eine besondere Bedeutung zu. 

Im Plangebiet wird aufgrund der sehr guten Anbindung und der Innenstadtnähe das Ziel 

verfolgt arbeitsplatzreiche gewerbliche Betriebe anzusiedeln. Produzierende, emissi-

onsstarke Betriebe sollen vor allem in bestehenden, großflächigen Gewerbegebieten 

verortet werden, sodass eine Gliederung der gewerblichen Betriebe im gesamten Stadt-

raum erfolgt. Solche Gewerbegebiete befinden sich beispielsweise in Tiefenbroich (Be-

bauungsplan T 138 2. und 4. Änderung, Gewerbegebiet Schimmershof) und in Lintorf-

Nord (Innenbereich nach § 34 BauGB am Breitscheider Weg). Dort sind Nutzungen 

durch nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe gewünscht und zulässig und sollen 

auch in Zukunft zulässig bleiben. 

 

1.2 Allgemeine Zielsetzungen und Grundzüge der Planung  

Ziel der Planung ist die bauliche Entwicklung des derzeit brachliegenden Grundstücks, 

das sich zwischen der Kaiserswerther Straße, der Straße am Roten Kreuz und dem An-

gerbach befindet. 

 

Im südlichen Bereich des Plangebiets, entlang der Kaiserswerther Straße wird ein Ge-

werbegebiet festgesetzt. Hier sind zwei Neubauten mit gestaffelten Höhen vorgesehen. 

Insbesondere der Kreuzungsbereich Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz stellt eine 

besondere städtebauliche Situation dar, da dieser zugleich die Eingangssituation in das 

weiter nördlich beginnende Gewerbegebiet Tiefenbroich verkörpert. Aus diesem Grund 

bietet sich der Standort für die Ausbildung einer städtebaulichen Entwicklung mit orts-

bildprägender Wirkung an. Die Neubebauung soll für den großflächigen Kreuzungsbe-

reich Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz / Westtangente als signifikanter Identifi-

kationspunkt dienen und die bestehende Lücke in der Bebauung schließen. Die Ge-

bäude sollen durch ihre architektonische Qualität einen Beitrag zur Adressbildung leisten 

und Impulse für die städtebauliche Entwicklung in der Umgebung geben. Das Gewerbe-

gebiet wird als eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt, um die Verträglichkeit mit 

der im Süden vorhandenen Wohnnutzung zu sichern. Der nördliche Bereich des Plan-

gebiets wird wegen seiner Freiraumfunktionen von Bebauung freigehalten. Dieser Be-

reich des Plangebiets soll zum Teil als Waldfläche beibehalten bzw. wieder aufgeforstet 
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werden. Als Übergang zwischen Bebauung und Wald wird eine Grünfläche entwickelt 

und festgesetzt. 

 

Ein weiterer Grundzug der Planung ist der Umgang mit dem Überschwemmungsgebiet 

im Norden des Plangebiets. Die Festsetzung des eingeschränkten Gewerbegebiets er-

folgt vollständig außerhalb des neu ermittelten Überschwemmungsgebietes. Notwen-

dige bauliche Eingriffe durch Zuwegungen oder Rückbau des Regenrückhaltebeckens 

werden innerhalb des Plangebiets durch einen Volumenausgleich kompensiert. 

2 Planungsrecht und Verfahrensstand  

2.1 Geltendes Planungsrecht  

Für das Plangebiet besteht aktuell kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Ein kleiner Teil-

bereich angrenzend an die vorhandene Bebauung im Südwesten des Plangebiets kann 

ggfs. dem Innenbereich nach § 34 BauGB zugeordnet werden. Eine genaue Abgrenzung 

ist im Plangebiet entbehrlich, da die Fläche insgesamt neu geordnet und entwickelt wer-

den soll.  

 

Die Zulässigkeit von Bauvorhaben richtet sich derzeit jedenfalls überwiegend nach § 35 

BauGB. Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist die Aufstellung 

des Bebauungsplans erforderlich. 

 

2.2 Wahl der Verfahrensart  

Zu Beginn des Verfahrens war angedacht den Bebauungsplan im beschleunigten Ver-

fahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB aufzustellen. Mit 

dem Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung wird die Verfahrensart geändert 

und der Bebauungsplan im Normalverfahren aufgestellt, da der § 13a BauGB für fakti-

sche Außenbereichsflächen nicht anwendbar ist.  

 

2.3 Verfahrensstand  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans T 395 „Kaiserswerther Straße / Am Roten 

Kreuz“ sollte eine Betriebserweiterung der INTOCAST AG in unmittelbarer Nähe zu ih-

rem Produktionsstandort ermöglicht werden. Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 

1 i.V.m. § 13a BauGB wurde am 16.02.2016 vom Rat der Stadt Ratingen beschlossen. 

 

Im Zeitraum vom 22.02.2016 bis zum 24.03.2016 wurden die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB beteiligt. Am 17.03.2016 fand eine 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Anhörung und Erör-

terung im Seniorentreff Tiefenbroich statt. Die Offenlage der Unterlagen wurde in der 

Sitzung des Rates vom 22.11.2016 beschlossen. Die öffentliche Auslegung des Bebau-

ungsplans sowie der FNP Änderung fand daraufhin im Zeitraum zwischen dem 

23.01.2017 und 24.02.2017 statt. 

 

Nach einem Eigentümerwechsel ist ein Grundstück im Westen aus dem Geltungsbereich 

herausgenommen worden, da hier bereits Planungsrecht besteht. Für den Bebauungs-

plan wurde ein neues Konzept erarbeitet und in der Ratssitzung am 15.11.2022 eine 

veränderte Zielsetzung sowie die Verkleinerung des Geltungsbereiches beschlossen. 

Durch die vorgenommenen Änderungen ist die Durchführung einer erneuten öffentlichen 

Auslegung (jetzt: Veröffentlichung) gem. § 4a Abs. 3 BauGB notwendig. 
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Wenn die im Rahmen der erneuten Beteiligung (Veröffentlichung) eingegangenen Stel-

lungnahmen zu keiner wesentlichen Änderung des Bebauungsplanentwurfs führen, 

kann der Rat der Stadt Ratingen den Bebauungsplan als Satzung beschließen. Mit der 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses, die nach Genehmigung der 98. Änderung 

des Flächennutzungsplans erfolgen kann, wird der Bebauungsplan rechtskräftig. 

3 Räumlicher Geltungsbereich  

3.1 Lage des Plangebiets im Stadtgebiet und Abgrenzung des Geltungsbereichs  

Das Plangebiet des Bebauungsplans T 395 liegt im Ortsteil Tiefenbroich, am nordwest-

lichen Rand der Kernstadt Ratingen.   

  

Der Planbereich liegt in der Gemarkung Ratingen, Flur 17 und beinhaltet die Flurstücke 

27, 31, 83 teilw., 84 teilw.,101 und 102. Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch die Anger, 

- Im Osten durch die Straße Am Roten Kreuz, 

- Im Süden durch die Kaiserwerther Straße, 

- Im Westen durch das das Betriebsgeländer der INOCAST AG Kaiserwerther Str. 86. 

  

Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans T 395 beträgt ca. 1,5 ha.  

 

Die folgende Abbildung stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans dar:   

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans T 395 "Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz" 

Quelle: Stadt Ratingen 2023, eigene Darstellung, ohne Maßstab 
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3.2 Gegenwärtige Nutzung und Bestandssituation  

Das Plangebiet ist derzeit größtenteils unversiegelt. Die im Geltungsbereich vorhandene 

Waldfläche wurde durch das Sturmtief „Ela“ 2014 weitestgehend zerstört und auf Grund-

lage eines Antrags auf Waldumwandlung größtenteils im südlichen Bereich gerodet. Mit 

dem Antrag auf Waldumwandlung wurden auf den Flurstücken 101 und 102 (ehemals 

54, 28 und 41) 9.900 m² Fläche zu Nutzung als Gewerbegebiet umgewandelt. Somit 

verbleibt im nördlichen Teil des Plangebiets eine Waldfläche von 3.235 m². Nordöstlich 

existiert ein seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb befindliches Regenrückhalte- und 

Regenüberlaufbecken. Im Westen grenzt eine Lagerhalle der INTOCAST AG an. Nörd-

lich des Angerbachs befindet sich eine Kleingartensiedlung welche in ca. 330 m Entfer-

nung zum Plangebiet ein Gewerbegebiet anschließt. Nordöstlich des Plangebiets liegt 

eine landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie ein Klärwerk in ca. 150 m Entfernung. Öst-

lich und westlich des Plangebiets sind Gewerbebetriebe angesiedelt. Im Süden grenzt 

Wohnbebauung an das Plangebiet an. 

 

Das Plangebiet grenzt an die Kaiserwerther Straße sowie die Straße Am Roten Kreuz. 

Über die Kaiserswerther Straße ist das Planungsgebiet im Westen zur BAB 52 (An-

schlussstelle Ratingen) und im Osten an den Stadtkern Ratingen angebunden. Im Nor-

den besteht über die Straße Am Roten Kreuz, die Jägerhofstraße und den Blyth-Valley-

Ring (L 239) ebenfalls eine Verbindung zur BAB 52 (Anschlussstelle Tiefenbroich). 

 

Das Plangebiet ist an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Im unmittelbaren Um-

feld des Bebauungsplangebietes befinden sich drei Bushaltestellen, über die insgesamt 

vier verschiedene Buslinien erreichbar sind: 749 (Düsseldorf Klemensplatz – Mettmann 

Stadtwald), 756/758 (Düsseldorf Theodor-Heuss-Brücke – Tiefenbroich Friedhof), 757 

(Düsseldorf Unterrath – Ratingen Ost), 760 (Düsseldorf Rosspfad – Ratingen Ost). 

Durch den ÖPNV sind Anbindungen zum nächsten S-Bahnhof Ratingen-Ost, zur Stadt-

bahnhaltestelle Ratingen-Mitte sowie zum Düsseldorfer Flughafen mit Anschluss das 

regionale Bahnnetz gegeben. 

 

  
Abbildung 2: Luftbild des Geltungsbereichs, Quelle: www.tim-online.nrw.de / Land NRW (2023) 
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4 Übergeordnete und sonstige Planungen  

4.1 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)  

In Nordrhein-Westfalen werden die abstrakten Aussagen des ROG im Landesentwick-

lungsplan (LEP) ausgearbeitet und räumlich konkretisiert. Der LEP [Ministerium für Wirt-

schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2020 

{1}] legt die mittel- und langfristigen strategischen Ziele zur räumlichen Entwicklung des 

Landes Nordrhein-Westfalen fest. Seine Festlegungen, sind in der nachgeordneten Re-

gional-, Bauleit- und Fachplanung zu beachten bzw. zu berücksichtigen.   

 

Die Stadt Ratingen wird im LEP NRW hinsichtlich der zentralörtlichen Gliederung als 

Mittelzentrum deklariert. Westlich von Ratingen befindet sich mit dem Düsseldorfer Flug-

hafen ein landesbedeutsamer Flughafen. Teile Ratingens werden als Gebiete für den 

Schutz des Wassers festgelegt. Das betrifft auch den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes.  

  
Abbildung 3: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan NRW 

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 

2020, eigene Darstellung Ausschnitt Ratingen, ohne Maßstab  

 

4.2 Regionalplan Düsseldorf (RPD)  

Der gültige Regionalplan (ehem. Gebietsentwicklungsplan) für den Regierungsbezirk 

Düsseldorf (RPD) [Bezirksregierung Düsseldorf 2021 {2}], stellt den beschriebenen Be-

reich als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Überlagernd stellt der Regionalplan 

für das Plangebiet Grundwasser und Gewässerschutz sowie Überschwemmungsberei-

che dar.  

 

Die Umgebung des Geltungsbereiches ist durch gewerbliche Nutzungen vorgeprägt. 

Diese sind zum Teil im ASB, zum Teil im GIB verortet. Zur Sicherung der Verträglichkeit 

der geplanten gewerblichen Nutzung mit der im Süden vorhandenen Wohnnutzung, wird 

im Bebauungsplan an dieser Stelle ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt.  

 

Entsprechend den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans Düsseldorf sollen in aus-

gewiesenen Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen GIB vorrangig emit-

tierende Gewerbe- und Industriebetriebe angesiedelt werden. Soweit Bauleitpläne auf-
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gestellt werden, gilt es diese Bereiche als gewerbliche Bauflächen oder als Industriege-

biete darzustellen bzw. festzusetzen. Gewerbegebiete im Sinne von § 8 BauNVO sind 

zulässig, soweit sie der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-

trieben dienen. Gewerbegebiete, die der Unterbringung von nicht störenden oder nicht 

wesentlich störenden Gewerbebetrieben dienen, dürfen in einem GIB ausnahmsweise 

dargestellt werden. Da es sich hier um gewerbliche Nutzungen handelt, die in ihrem 

Störgrad auch in einem Misch- bzw. Wohngebiet zulässig wären, sind diese eher im 

Allgemeinen Siedlungsbereich einzugliedern Die geplante Festsetzung als einge-

schränktes Gewerbegebiet ist somit mit dem ausgewiesenen ASB vereinbar und ent-

spricht den Zieldarstellungen des Regionalplanes.   

 

   
Abbildung 4: Auszug aus dem Regionalplan Düsseldorf 

Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 2021, ohne Maßstab           Lage des Plangebiets 

 

4.3 Flächennutzungsplan (FNP)  

Der Flächennutzungsplan schafft als vorbereitender Bauleitplan ein umfassendes kom-

munales Bodennutzungskonzept. Er zeigt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung 

im Gemeindegebiet auf. Im Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen [Stadt Ratingen: 

Flächennutzungsplan 2018 {3}] wird das Plangebiet als Fläche für Wald gem. § 5 Abs. 

2 Nr. 9 b BauGB dargestellt. Der nördliche Bereich des Plangebiets ist mit einem fest-

gesetzten Überschwemmungsgebiet der Anger gem. § 5 Abs. 4a überlagert. Da der süd-

liche Bereich des Plangebiets zukünftig als Gewerbegebiet entwickelt werden soll, ist 

eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Die 98. Änderung des FNP wird 

parallel aufgestellt. Zukünftig soll der im Norden des Gebietes liegende Teilbereich als 

Fläche für Wald sowie als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewie-

sen werden. Im Süden des Plangebietes wird ein Gewerbegebiet mit besonderen Ein-

schränkungen in zukünftigen Bebauungsplänen dargestellt. Die Abgrenzung des Über-

schwemmungsgebietes wird weiterhin nachrichtlich übernommen. 
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4.4 Landschaftsplan  

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplans Kreis Mettmann 

[Kreis Mettmann - der Landrat, Untere Landschaftsbehörde 2012 {4}].  

 

4.5 Gewässer/Wasserschutz 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Oberflächengewässer. Im Norden 

schließt die Anger an das Plangebiet an. Weitere Oberflächengewässer oder Quellbe-

reiche gibt es im Plangebiet sowie deren Umgebung nicht.  

 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Wasserschutzzone III A der Wasserschutzge-

bietsverordnung Ratingen–Broichhofstraße der Bezirksregierung Düsseldorf vom 27. 

Dezember 2002. Wasserschutzgebiete werden festgesetzt, um insbesondere das 

Grundwasser vor chemischen Verunreinigungen und Keimen zu schützen. Die Gebots- 

bzw. Verbotstatbestände der ordnungsbehördlichen festgesetzten Wasserschutzge-

bietsverordnung sind zu beachten.  

 

Darüber hinaus liegt das Plangebiet im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der An-

ger (HQ 100). Der südliche Bereich des Plangebiets liegt in einem Risikogebiet außer-

halb von Überschwemmungsgebieten. [UVO NRW {5}] 

 

In der Starkregengefahrenkarte NRW [Land NRW, Geoportal {6}] sind für das Plangebiet 

in seinem nördlichen Teil entlang des Angerbaches, sowie im östlichen Teil entlang des 

Kreuzungsbereiches einzelne Flächen mit Einstauhöhen im Falle extremer Starkregen-

ereignisse von 0,1 – 0,5 m angegeben. Im Westen des Plangebiets sind Einstauhöhen 

von ca. 1 - 2 m eingetragen 

5 Plankonzept 

5.1 Städtebauliche Konzeption 

Der derzeitige städtebauliche Entwurf sieht zwei Gebäudekomplexe mit gestaffelter Hö-

henentwicklung zwischen 2 und 7 Geschossen vor. Angedacht sind hier emissionsarme 

gewerbliche Nutzungen, wie beispielsweise Büros, kleine Gewerbeeinheiten sowie Be-

herbergungsbetriebe, wie Hotel oder Boardinghouse. Der Kreuzungsbereich Kaisers-

werther Straße / Am Roten Kreuz stellt eine besondere städtebauliche Situation dar, da 

dieser zugleich als Eingangssituation in das weiter nördlich beginnende Gewerbegebiet 

Tiefenbroich fungiert. Aus diesem Grund bietet sich der Standort für die Ausbildung einer 

städtebaulichen Entwicklung mit ortsbildprägender Wirkung an. Im Entwurf wird dies 

dadurch berücksichtigt, dass der Kopfbau im Bereich des Knotenpunktes mit sieben Ge-

schossen ausgebildet ist. 

 

Die Neubebauung soll für den großflächigen Kreuzungsbereich Kaiserswerther Straße / 

Am Roten Kreuz / Westtangente als signifikanter Identifikationspunkt dienen. Das Vor-

haben und dessen architektonische Qualität soll einen Beitrag zur Adressbildung leisten 

und Impulse für die städtebauliche Entwicklung in der Umgebung geben. Durch die ge-

wählte Gebäudegliederung und Gebäuderücksprünge wird die Wirkung einer monoto-

nen langgestreckten Fassade entlang des Straßenraums vermieden werden. Zusätzlich 

wird durch die unterschiedlichen Gebäudehöhen eine Durchlüftung ermöglicht. Als Frei-

raum- und Frischluftverknüpfung in Nord-Süd-Richtung fungiert der platzartig begrünte 
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Freiraum zwischen den beiden Gebäudekomplexen. Die Sicherung gestalterischer Qua-

litäten in der Architektur wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrags zwischen der 

Investorin und Stadt erfolgen.  

 

Die Dachlandschaft der geplanten Gebäude wird mit einer Dachbegrünung versehen, 

die u.a. Dachgärten beinhaltet, aber insbesondere als natürlicher Speicher für die Re-

genrückhaltung fungiert. Über der Dachbegrünung sind Photovoltaik Anlagen vorgese-

hen. Zum Straßenraum sind Baumpflanzungen geplant. 

 

5.2 Freiraumplanung 

Das Freilassen des Rückraums zur Anger belässt ausreichend große Flächen für den 

notwendigen Rückhalteraum im Überschwemmungsgebiet und ggfs. zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgende Umgestaltungen der Uferzone an der Anger. Gleichzeitig wird eine 

Grünfläche als Übergang zwischen Bebauung und Gewässerrandstreifen der Anger ge-

schaffen, welche eine hohe Aufenthaltsqualität für die Besucher und Beschäftigte des 

Plangebiets aufweisen wird. Der Zugang zur Grünfläche wird über eine großzügige Trep-

penanlage realisiert, die sich an den Freiraum zwischen den Gebäudekomplexen an-

schließt. 

 

Im Norden des Plangebiets ist das Überschwemmungsgebiet der Anger festgesetzt. Die 

angedachten Neubauten sowie Tiefgarage liegen vollständig außerhalb des Über-

schwemmungsgebietes. Notwendige bauliche Eingriffe durch Zuwegungen oder Rück-

bau des Regenrückhaltebeckens werden innerhalb des Plangebiets durch einen Volu-

menausgleich kompensiert. Dafür wird auf der privaten Grünfläche eine Geländemodel-

lierung erfolgen, durch die das verlorengehende Retentionsvolumen wiederhergestellt 

wird.  

 

5.3 Verkehrliche Erschließung 

Für das Planvorhaben wurde eine Verkehrsuntersuchung [Runge IVP, November 2023 

{7}] erstellt, in der das Erschließungskonzept beschrieben und die planungsbedingte 

Verkehrserhöhung prognostiziert wurde.  

 

Tiefgarage 

In der Tiefgarage werden rund 220 Stellplätze verortet, die zum Teil mit Ladevorrichtun-

gen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. 

Die Lage am hoch belasteten Knotenpunkt Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz 

stellt besondere Anforderungen an die Erschließung der Tiefgarage. Dabei wirkt sich 

positiv aus, dass die Tiefgarage sowohl von der Kaiserswerther Straße als auch von der 

Straße Am Roten Kreuz erreichbar ist. Aufgrund der Verkehrsbedeutung und der Belas-

tungssituation sind jedoch einige Fahrbeziehungen auszuschließen und beide Tiefgara-

genzufahrten ausschließlich mit Rechtsabbiegebeziehungen befahrbar. Die Anzahl der 

Konfliktpunkte mit dem starken Kfz-Verkehr auf der Kaiserswerther Straße und der 

Straße Am Roten Kreuz wird dadurch stark reduziert. Für alle ausgeschlossenen Ver-

kehrsbeziehungen stehen alternative Verkehrsführungen zur Verfügung, wie zwei Auto-

bahnanschlussstellen der A 52 (Tiefenbroich im Norden und Ratingen im Westen) sowie 

Wendemöglichkeiten am Kreisverkehr Am Roten Kreuz / Borsigstraße, in direkter Um-

gebung des Plangebiets. 
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An der Kaiserswerther Straße ist die Tiefgaragenzufahrt mit einer Rechtsabbiegespur zu 

versehen, um Haltevorgänge auf der vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße zu vermei-

den. Für Haltevorgänge zum Be- und Entladen wird eine eigene Haltespur mit ausrei-

chender Länge eingerichtet. Am Roten Kreuz besteht gegenüberliegend eine Gehweg-

überfahrt als Grundstückserschließung. Dies ist aus Gründen der Kontinuität auch für 

die Erschließung zum geplanten Gewerbegebiet vorzusehen. Die Tiefgaragenzufahrten 

werden so ausgestaltet, dass sie den Verkehrsfluss nicht behindern. Die Zufahrt auf der 

Straße Am Roten Kreuz ist mit einem ausreichenden Abstand zum Knotenpunkt geplant.  

 

Ebenerdige Grundstückserschließung 

Neben der Tiefgaragenerschließung, die vornehmlich für die Beschäftigten und Besu-

cher des Plangebiets vorgesehen ist, gilt es auch für den Wirtschaftsverkehr sowie Ver– 

und Entsorgung eine oberirdische Verkehrserschließung sicherzustellen. In den Planun-

gen für die Neubauten an der Kaiserwerther Straße ist sowohl eine Haltemöglichkeit 

direkt am Straßenrand als auch eine Umfahrungsmöglichkeit der Bebauung geplant. So-

mit wird sichergestellt, dass für kurze Haltevorgänge wie beispielsweise bei Paketanlie-

ferungen oder im Bringverkehr eine Möglichkeit besteht, nahegelegen zu den Gebäuden 

einen Pkw abzustellen, ohne den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn zu behindern. In 

Verlängerung der Rechtsabbiegespur zur Tiefgarage an der Kaiserswerther Straße wird 

ein Funktions– bzw. Mehrzweckstreifen eingerichtet. Hier können kurze Haltevorgänge 

(z.B. Bring– und Abholverkehr, Taxivorfahrten) stattfinden, die der Nutzung im Plange-

biet zuzuordnen sind. Längere Aufenthalte und Parkvorgänge sind durch Verkehrszei-

chen auszuschließen. Die Trennung von der Fahrbahn ist durch einen Belagwechsel 

und ein Flachbord kenntlich zu machen. Zwischen den beiden Gebäudekomplexen ist 

ein solcher Haltebereich zweckdienlich, um auch im Rettungsfall eine weitere Anfahrt 

direkt an die Gebäude zu ermöglichen.  

 

Eine Umfahrung der Gebäude ist den Ver– und Entsorgungs- sowie Rettungsfahrzeugen 

vorbehalten und soll über eine Mischfläche erfolgen, die auch durch Fußgänger genutzt 

wird. Die Einfahrt ganz im Westen des Grundstücks ist parallel zur Tiefgaragenerschlie-

ßung möglich, wobei die wenigen Fahrzeuge bei der oberirdischen Einfahrt den ausfah-

renden Verkehr aus der Tiefgarage zu berücksichtigen haben. Die Umfahrung schließt 

auf dem Grundstück an die Tiefgaragenerschließung zur Straße Am Roten Kreuz an.  

 

Geh- und Radweg 

Im Zuge der Erschließungsplanung ist die Geh– und Radwegeführung, für die wichtige 

Verbindungsachse der Kaiserswerther Straße zu berücksichtigen. 

Das Radschnellwegekonzept im Raum Düsseldorf sieht eine Verbindungsstrecke Nord 

von Düsseldorf Kaiserswerth über Ratingen Zentrum bis Lintorf vor. Die Route soll ent-

lang der Kaiserswerther Straße, als Zweirichtungsradweg auf der Südseite verlaufen. Im 

Süden des Plangebiets ist ein Gehweg von mindestens 2,5 m Breite vorzusehen. Bis 

zur geplanten Gebäudekante verbleibt teilweise eine Verkehrsfläche von bis zu 6 Meter, 

sodass sich eine Platzsituation im Eingangsbereich ergeben kann. 

 

Verkehrsmengen 

Durch die geplanten Nutzungen erhöhen sich die Verkehrsmengen auf der Kaisers-

werther Straße unmittelbar westlich des Knotenpunktes mit der Straße Am Roten Kreuz 

um 300 Kfz/24h auf 16.500 Kfz/24h. Östlich der Kreuzung beläuft sich die prognostizierte 

Verkehrsmengenzunahme auf 150 Kfz/24h, so dass eine Verkehrsstärke von 21.650 

Kfz/24h resultiert. Auf der Straße Am Roten Kreuz im Bereich der Erschließung steigt 
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die tägliche Verkehrsstärke um 450 Kfz/24h auf 14.250 Kfz/24h. Oberhalb des Kreisver-

kehrsplatzes beläuft sich die Zunahme nur noch auf rund 100 Kfz/24h. Ebenfalls um 100 

Kfz/24h nimmt die Verkehrsmenge auf der Straße Westtangente durch das Planvorha-

ben des Bürohauses zu. 

 

Für den Prognosefall mit Umsetzung des Bauvorhabens und unter Berücksichtigung der 

Erschließungsplanung ist die Leistungsfähigkeit des verkehrswichtigen Knotenpunktes 

Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz nachgewiesen worden. Bei der Erstellung des 

Gutachtens sind auch die Planung der Feuer– und Rettungswache Ratingen-West auf 

der südlichen Seite der Kaiserswerther Straße mit ihren verkehrlichen Auswirkungen 

eingeflossen. Es verbleibt eine ausreichende Verkehrsqualität zu den Spitzenstunden. 

Auch der nördlich gelegene Kreisverkehr kann die notwendigen Wendefahrten bei 

gleichbleibender Verkehrsqualität aufnehmen. 

 

Stadtbahnneubau U81 

Mit einer Machbarkeitsstudie wird derzeit der mögliche Neubau einer Stadtbahntrasse 

für die Linie U81 entlang der Kaiserswerther Straße untersucht. Die U81 umfasst insge-

samt vier Bauabschnitte. Der vierte Bauabschnitt beinhaltet dabei die Strecke zwischen 

dem Flughafen und Ratingen West. Er würde Ratingen mit einer leistungsfähigen Stadt-

bahn direkt an den ICE-Bahnhof Flughafen und darüber hinaus an den Flughafen, die 

Messe/Arena, den Düsseldorfer Norden insgesamt sowie an die linke Rheinseite anbin-

den. Nach den derzeit vorliegenden Planungen sind durch den Ausbau der Linie U81 

keine negativen Auswirkungen auf das Plangebiet zu erwarten. Durch eine mögliche 

Haltestelle in unmittelbarer Nähe des Plangebietes wird die ÖPNV Erschließung des 

Gebietes weiter verbessert.    

6 Inhalte des Bebauungsplans 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

 

6.1.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet -GE(e)-  

Zur Umsetzung der angedachten Bürogebäudekomplexe an der Kaiserswerther Straße 

setzt der Bebauungsplan T 395 den südlichen Teil des Plangebiets (ca. 8.270 m²) als 

eingeschränktes Gewerbegebiet (GE(e)) fest.  

 

Im Plangebiet wird aufgrund der sehr guten Anbindung und der Innenstadtnähe das 

Ziel verfolgt arbeitsplatzreiche gewerbliche Betriebe anzusiedeln. Produzierende, 

emissionsstarke Betriebe sollen vor allem in bestehenden, großflächigen Gewerbege-

bieten verortet werden, sodass eine Gliederung der gewerblichen Betriebe im gesam-

ten Stadtraum erfolgt. Die Gliederung des Gewerbegebiets erfolgt gemäß § 1 Abs. 4 

BauNVO auch im Verhältnis zu den Gewerbegebieten insbesondere in Tiefenbroich 

(Bebauungsplan T 138 2. Änderung, Gewerbegebiet Schimmershof) und in Lintorf-

Nord (Innenbereich nach § 34 BauGB am Breitscheider Weg). Dort sind Nutzungen 

durch nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig, die im Plangebiet des 

Bebauungsplans T 395 unter anderem unter Würdigung des Gebots der Rücksicht-

nahme des § 15 BauNVO derzeit faktisch nicht genehmigungsfähig sind und künftig 

durch den Bebauungsplan ausgeschlossen werden. Zum Beispiel sind im Bebauungs-

plan T 138 2. Änderung in Verbindung mit der 4. Änderung gewerbliche Betriebe und 

Anlagen zulässig, deren gesamte Schallemission den immissionswirksamen flächen-
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bezogenen Schalleistungspegel von 65/50 dB(A)/qm (L WA) entspricht. In großen Teil-

bereichen des Plangebiets sind höhere Schallleistungspegel von 70/65 dB(A)/qm (L 

WA) zulässig. Die DIN 18005-1, Nr. 7.5 „gewerbliche Anlagen“ verweist auf die Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm, die für das Gewerbegebiet im Unterschied zum Industrie-

gebiet einen strengeren Nachtwert vorsehen, der ja auch von den Anlagen im selben 

Gewerbegebiet eingehalten werden muss. Somit ist es vertretbar, einen niedrigeren 

Nachtwert und etwa Werte von tags/nachts 60/50 dB(A) dafür anzunehmen, dass jeder 

in einem Gewerbegebiet zulässige Betrieb ermöglicht würde. 

 

Mit dem Ziel der Gliederung der gewerblichen Betriebe im Stadtraum sowie unter Be-

achtung der Schutzwürdigkeit der Wohnnutzung in der Nähe des Plangebiets wird der 

südliche Bereich des Plangebiets, welcher zur Bebauung vorgesehen ist, als einge-

schränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Es werden künftig nur solche Betriebe und An-

lagen zugelassen, die die auf der gegenüberliegenden Seite der Kaiserswerther Str. 

vorhandene Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Zudem sind Betriebe und Anlagen, 

die in der Abstandsliste aufgeführt werden und somit bei Neuplanung eines Gewerbe-

gebiets einen Mindestabstand zu Wohngebieten von 100 m einhalten müssten, nicht 

zulässig. 

 

Mit der Festsetzung ist der Störgrad zulässiger Betriebe künftig grundsätzlich auf ein 

Maß beschränkt, das in einem Mischgebiet realisierbar wäre. Im Baugenehmigungs-

verfahren wird im Einzelfall eine Beurteilung des zu erwartenden Störgrads insbeson-

dere nach der TA Lärm vorgenommen werden.  

 

Um im Baugenehmigungsverfahren den notwendigen Ermessensspielraum für Einzel-

fallentscheidungen zu eröffnen, können nach der textlichen Festsetzung Nr. 1.1.1 b) 

gemäß § 31 Abs. 1 BauGB Anlagen und Betriebe abweichend von den vorgenannten, 

beschränkenden Festsetzungen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn im Geneh-

migungsverfahren der Nachweis geführt wird, dass z.B. durch besondere technische 

Maßnahmen und/oder Betriebsbeschränkungen die Immissionen einer zu bauenden 

Anlage soweit begrenzt werden, dass unzumutbare Umwelteinwirkungen für die Um-

gebung, insbesondere vorhandene Wohnnutzungen sowie Kleingartenanlagen vermie-

den werden. Zur Gewährleistung der Zumutbarkeit sind die Richtwerte aller techni-

schen Anleitungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz einzuhalten. 

 

6.1.2 Ausschluss bestimmter Arten von Nutzungen und Anlagen im eingeschränkten 

Gewerbegebiet 

Aufgrund des mit dieser Nutzung regelmäßig verbundenen erhöhten Verkehrsaufkom-

mens werden Tankstellen im Plangebiet nicht zugelassen. Das umgebende Straßen-

netz ist für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nicht geeignet und die vorhandene Wohn-

nutzung ist empfindlich gegen eine Erhöhung der verkehrsbedingten Emissionen. 

 

Vergnügungsstätten sowie Bordelle und bordellartige Betriebe werden aufgrund der mit 

ihnen verbundenen negativen städtebaulichen Begleiterscheinungen, wie Verkehrsauf-

kommen, hohes nächtliches Publikumsaufkommen sowie Trading-Down-Effekte nicht 

zugelassen. Sie entsprechen zudem nicht dem Planungsziel einer Entwicklung als Ge-

werbestandort für den verarbeitenden und produzierenden Sektor sowie den wirt-

schaftsnahen Dienstleistungssektor. 

 



Bebauungsplan T 395 „Kaiserwerther Straße / Am Roten Kreuz“ 17  
 

Basierend auf der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Ratingen 

von Oktober 2017 werden Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen, um Funktionsver-

luste durch neue Ansiedlungen außerhalb des Nahversorgungstandort Tiefenbroich 

des Nebenzentrums West sowie des Sonderstandortes West/Westtangente zu vermei-

den. Hiervon ausgenommen sind Verkaufsstellen mit maximal 200 m² Verkaufsfläche 

für den Verkauf an letzte Verbraucher, die in unmittelbarem funktionalem Zusammen-

hang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen und diesen bau-

lich untergeordnet sind. Diese können als Ausnahmen zugelassen werden. Anderen-

falls wäre für den Werksverkauf und den Direktvertrieb von Handwerkserzeugnissen, 

um die es hier wesentlich geht, durch die Festsetzungen des Bebauungsplans eine 

unverhältnismäßige Beschränkung gegeben. 

 

Des Weiteren sind Anlagen ausgeschlossen, die einen Betriebsbereich im Sinne von § 

3 Absatz 5a Bundes-Immissionsschutzgesetz bilden oder Teil eines solchen Betriebs-

bereichs sind (Störfallbetriebe). Derartige Betriebe oder Betriebsteile sind im Bestand 

in der Umgebung des Plangebiets nicht vorhanden. Der Ausschluss der sogenannten 

Störfallbetriebe innerhalb des Plangebiets erfolgt zum Schutz der an das Gebiet an-

grenzenden Wohnbebauung. Gemäß Artikel 13 Absatz 1 Satz 1 der europäischen Se-

veso-III-Richtlinie wird mit dieser Festsetzung dafür Sorge getragen, dass durch die 

Flächenausweisung beziehungsweise durch die Flächennutzung schwere Unfälle ver-

hütet beziehungsweise deren Folgen begrenzt werden. 

 

Gemäß der im Rahmen des Verfahrens durchgeführten Schalltechnischen Untersu-

chung [Peutz Consult GmbH, Juni 2023 {8}] ist das Plangebiet durch Verkehrslärm vor-

belastet. Im Südosten, an der Kreuzung der Kaiserswerther Straße und der Straße am 

Roten Kreuz wurden Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts 

prognostiziert, entsprechend dem Lärmpegelbereich VI. Die Lärmpegelbereiche sind in 

die Planzeichnung eingetragen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts werden Beurteilungspegel von 70 dB(A) und mehr am Tag und 60 

dB(A) in der Nacht als Schwelle der Gesundheitsgefährdung angesehen. Aus diesem 

Grund wird im Bereich des Lärmpegels VI die in Gewerbegebieten ausnahmsweise 

zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, ausgeschlossen. Die Ergebnisse der 

Schalltechnischen Untersuchung sowie weitere Festsetzungen zum Schallschutz wer-

den im Kapitel 7.1 und 7.2 behandelt. 

 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt das Maß der baulichen Nutzung im Gewerbegebiet durch die 

Grundflächenzahl von 0,8, die Geschossflächenzahl von 2,6 sowie die Höhe der bauli-

chen Anlagen als Höchstmaß in Meter über NHN fest.  

 

Die Grundflächenzahl von 0,8 entspricht dem Orientierungswert des § 17 BauNVO für 

Gewerbegebiete. Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 

2 BauNVO zulässige Grundfläche durch Zuwegungen, Nebenanlagen und Tiefgaragen 

im Gewerbegebiet bis zu 1,0 überschritten werden darf. Aufgrund der Restriktionen des 

Überschwemmungsgebietes der Anger im Norden des Plangebietes ist ein großer Be-

reich des Plangebiets nicht bebaubar, wodurch das Vorhabengrundstück bzw. das Ge-

werbegebiet verkleinert wird. Darüber hinaus wird ein Streifen entlang der südlichen 

Grenze des Plangebiets zur Verbreitung des Verkehrsraums und Herstellung eines Fuß-
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weges als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, was ebenfalls zu einer Reduzierung 

der überbaubaren Flächen führt.  

 

Die festgesetzte Geschossflächenzahl überschreitet den Orientierungswert des § 17 für 

Gewerbegebiete um 0,2. Ein Ziel des Bebauungsplans ist es, die vorhandene besondere 

städtebauliche Lage des Plangebiets, als Eingangssituation in das weiter nördlich be-

ginnende Gewerbegebiet Tiefenbroich, durch eine entsprechende Höhenentwicklung 

sowie die Ausbildung einer städtebaulichen Dominante im Kreuzungsbereich zu gestal-

ten. Durch die angedachten Gebäudehöhen und die oben beschriebene eingeschränkte 

Verfügbarkeit von überbaubaren Flächen wird die Erhöhung der GFZ notwendig. 

 

Ein großer Teil des Plangebiets wird als private Grünfläche festgesetzt, die direkt an das 

eingeschränkte Gewerbegebiet im Norden anschließt und als Außenbereich für die Be-

schäftigten des Gebiets als Parkanlage gärtnerisch gestaltet wird. Die private Grünfläche 

ist somit funktional mit der geplanten Bebauung verbunden und kann als nicht überbau-

ter Bereich des Gewerbegebiets betrachtet werden, auch wenn sie nicht zur GRZ Be-

rechnung nach § 19 BauNVO und die GFZ Berechnung nach § 20 BauNVO herangezo-

gen wird. 

 

Durch die festgesetzten Höhen der baulichen Anlagen in Meter über NHN wird die im 

architektonischen Konzept vorgesehene Staffelung der Gebäude berücksichtigt. Es sind 

Gebäudehöhen von ca. 16,0 m bis rund 31,0 m über der geplanten Erdgeschossfußbo-

denhöhe möglich. Die höchste mögliche Höhe baulicher Anlagen ist direkt am Kreu-

zungsbereich angeordnet.  

Die der Erdgeschossfußbodenhöhe wird auf 43,0 m über NHN festgesetzt, um einen 

Schutz der geplanten Gebäude vor Starkregen- und Hochwasserereignissen sicherstel-

len zu können. 

 

Dächer dienen auch der Unterbringung einer Vielzahl von technischen Anlagen wie bei-

spielsweise Lüftungsanlagen und Antennen, sowie insbesondere auch Solaranlagen. 

Diese Anlagen werden grundsätzlich oberhalb der zulässigen Gebäudehöhen/ Höhen 

der baulichen Anlagen ermöglicht, sollen dabei das städtebauliche Erscheinungsbild 

aber nicht nachhaltig stören. Daher werden zulässige Überschreitungen auf Flächenan-

teile von 30% der Gebäude sowie auf ein Maß von höchstens 2,00 m beschränkt. Wegen 

der Bedeutung für die Energieversorgung gilt die Flächenbeschränkung jedoch nicht für 

Solaranlagen. Weiter Regelungen zur Gestaltung der technischen Anlagen auf Dachflä-

chen sind unter der Festsetzung 9.2 enthalten (Kapitel 6.11.c). 

 

Für technisch notwendige Bauteile der gewerblichen Anlagen wie zum Beispiel Abgas-

kamine und Abluftrohre können aufgrund der gültigen technischen Regelwerke sowie 

nach den Bestimmungen der TA Luft größere Höhen über der Dachoberkante erforder-

lich werden. Daher werden für diese Bauteile Überschreitungen der festgesetzten Höhen 

der baulichen Anlagen von mehr als 2 m als Ausnahmen zugelassen. 

 

6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird entsprechend des Plankonzepts 

eine abweichende Bauweise festgesetzt. Es sind Gebäude bis zu einer Länge von 95 m 

zulässig. Die seitlichen Grenzabstände sind in der erforderlichen Tiefe gem. § 6 BauNVO 

einzuhalten. 

 



Bebauungsplan T 395 „Kaiserwerther Straße / Am Roten Kreuz“ 19  
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt, die sich an 

dem Plankonzept orientieren.  

 

6.4 Flächen für Stellplätze 

Der ruhende Verkehr wird von wenigen Ausnahmen abgesehen in einer Tiefgarage un-

tergebracht. Die Tiefgarage mit ihren Zufahrten ist innerhalb der überbaubaren Grund-

stückflächen sowie in der im Plan festgesetzten Fläche für Tiefgaragen zulässig. Ober-

irdische Stellplätze sind allgemein nicht zulässig, um das Ortsbild in der neuen Ein-

gangssituation zum nördlichen Gewerbegebiet nicht negativ zu beeinflussen und eine 

Störung des Verkehrsflusses am Knotenpunkt durch Parksuchverkehr zu verhindern. 

Einzelne Stellplätze für Erbringer von betrieblichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel 

Wartungsdienste, Wach- und Schließdienste u. ä., können im eingeschränkten Gewer-

begebiet ausnahmsweise oberirdisch zugelassen werden, zur Erleichterung des Be-

triebs. 

 

6.5 Verkehrsflächen 

Zu einer besseren Anfahrbarkeit der Tiefgaragenein- und -ausfahrt im Süden des Plan-

gebiets sowie einem Ausbau eines Fuß- und Radweges entlang der Kaiserswerther Str. 

wird der Straßenraum der Kaiserswerther Str. Richtung Norden erweitert. Zur Sicherung 

wird die Fläche als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

 

Die Zufahrt zur Tiefgaragenein- und -ausfahrt im Nordosten des Plangebiets wird als 

private Verkehrsfläche festgesetzt. 

 

6.6 Grünflächen 

Als Übergang zwischen der Waldfläche und des angedachten eingeschränkten Gewer-

begebietes wird eine Fläche von ca. 2.030 m² als private Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung Parkanlage festgesetzt.  

Die Grünfläche ist zum Teil mit dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Anger 

überlagert. 

 

6.7 Hochwasserschutz 

Zum Schutz der geplanten Bebauung vor Hochwasser- und Starkregenereignissen wird 

festgesetzt, dass Geschossebenen unterhalb des Erdgeschosses entweder flutungssi-

cher verschließbar und statisch auftriebssicher oder in einer für die planmäßige Flutung 

im Hochwasserfall geeigneten Bauausführung herzustellen sind. Fundamente sind vor 

Unterspülung baulich zu schützen. 

 

6.8 Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Im Osten des Geltungsbereiches, entlang der Straße Am Roten Kreuz verläuft eine Ka-

nalleitung der Stadt Ratingen. Die Leitung sowie der einzuhaltende Schutzstreifen sind 

in der Planzeichnung mit einem Leitungsrecht versehen und zugunsten der Versor-

gungsträger sowie der Stadt Ratingen zu belasten. 

 

6.9 Anpflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 
 

a) Dachbegrünung 

Im Zuge des Klimawandels und im Hinblick auf die zunehmenden Starkregenereignisse 

unterstützen Maßnahmen zur Reduzierung und Verzögerung des Spitzenabflusses 
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durch Retention des Niederschlagswassers und ortsnahen Verdunstung die Klimaan-

passung. Im Bebauungsplan wird daher festgesetzt, dass die Flachdächer zu mindes-

tens 60% extensiv zu begrünen sind. Die Mindeststärke der Vegetationstragschicht 

muss 15 Zentimeter zuzüglich einer Dränschicht betragen. Entsprechend des städte-

baulichen Konzepts werden ca. 3.335 m² Dachflächen hergestellt. Bei einer Mindestbe-

grünung von 60 % kann mit rund 2.000 m² Dachbegrünung gerechnet werden. 

 

b) Erdüberdeckung der Tiefgarage 

Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäudeteilen, soweit sie nicht durch Ge-

bäude oder andere zulässige Nutzungen überbaut werden, ist eine Vegetationsfläche 

bestehend aus einer mindestens 0,6 m starken Bodensubstratschicht zuzüglich Drain-

schicht fachgerecht aufzubauen. Für Baumpflanzungen ist die Stärke der Bodensub-

stratschicht auf mindestens 1,20 m zuzügliche Drainschicht zu erhöhen. 

 

c) Baumpflanzungen 

Entlang der Kaiserswerther Straße sind mindestens 4 standortgerechte, hochstämmige, 

Laubbäume mit einem Stammmindestumfang von 20 – 25 cm anzupflanzen. Je Baum 

ist dabei ein durchwurzelbarer Raum von mindestens 36 m³ sowie eine offene Boden-

fläche von mindestens 9 m² bei einer Mindestbreite von 2 m vorzusehen.  

Dabei sind ausschließlich Bäume der zum Bebauungsplan dazugehörigen GALK-Stra-

ßenbaumliste zu verwenden. Die Neuanpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu 

erhalten. Wegfallende Anpflanzungen sind gleichwertig zu ersetzen.  

 

Die Festsetzung wird aufgenommen, um u.a. eine Begrünung und damit Gestaltung des 

Plangebiets entlang des Straßenraums zu gewährleisten. Die Festsetzung dient zudem 

der Anpassung des Plangebiets an die Folgen des Klimawandels, denn die Laubbäume 

tragen zur Minderung der sommerlichen Überhitzung in bebauten Gebieten bei. 

  

6.10 Fläche für Wald 

Im Norden des Plangebiets wird eine ca. 3.240 m² große Fläche für Wald festgesetzt. 

Die Fläche beinhaltet den bereits vorhandenen Waldbestand und wird im Osten erwei-

tert. Im Osten befindet sich derzeit ein Regenrückhaltebecken, welches nicht mehr in 

Benutzung ist und abgerissen werden soll. In diesem Bereich soll zukünftig neuer Wald 

entstehen. Der nördliche Bereich des Plangebiet, unter anderem die festgesetzte Fläche 

für Wald, liegt innerhalb des Überschwemmungsgebiets der Anger, in das mit der Errich-

tung einer Tiefgaragenzu- und Ausfahrt sowie einer Umfahrung für die Rettungsfahr-

zeuge baulich eingegriffen wird. Der Eingriff soll innerhalb des Plangebiets, außerhalb 

des Gewässerrandstreifens durch einen Volumenausgleich kompensiert werden. Dafür 

wird im Bereich der privaten Grünfläche sowie der Fläche für Wald eine neue Gelände-

modellierung erfolgen, wodurch die bestehende Waldbepflanzung vorerst gerodet wird. 

Nach Herstellung des neuen Geländes wird der Wald durch Baumanpflanzungen wie-

derhergestellt und der erfolgte Eingriff kompensiert, sodass nach Realisierung des ge-

samten Vorhabens insgesamt 3.240 m² zusammenhänge Waldfläche entstehen wird.  

 

Durch die die festgesetzte Waldfläche wird der Bereich des Plangebiets, der nicht durch 

die Waldumwandlung von 2016 betroffen ist, aufrechterhalten. Der durch die Waldum-

wandlung erfolgte Eingriff ist über das Ökokonto Broichhof der Stadt Ratingen im selben 

Jahr kompensiert worden. 

 



Bebauungsplan T 395 „Kaiserwerther Straße / Am Roten Kreuz“ 21  
 

6.11 Örtliche Bauvorschriften zur Baugestaltung 

a) Dachform 

Als zulässige Dachform werden im eingeschränkten Gewerbegebiet Flachdächer fest-

gesetzt. Diese Festsetzung entspricht den typischen Bauformen heutiger Produktions- 

und Bürogebäude und dient gleichzeitig zur Sicherung von Flächen für Dachbegrünung 

in Kombination mit Photovoltaikanlagen. 

 

b) Werbeanlagen 

Im Plangebiet sollen sich die Betriebe und öffentlichen Einrichtungen angemessen prä-

sentieren können. Dazu gehören Werbeanlagen, die auf eine hohe Sichtbarkeit und Au-

ßenwirkung hin angelegt sind. Die Nachbarschaft des Plangebiets wird unter anderen 

durch Wohnbebauung gebildet. Dies erfordert es, die Errichtung von Werbeanlagen mit 

besonderem Störpotenzial zum Beispiel durch grelles Licht, Blinklicht, Wechselwerbung, 

Projektionen etc. zu vermeiden.  

 

Auch wird ein insgesamt ruhiges und ansprechend gestaltetes Erscheinungsbild ange-

strebt. Daher wird festgesetzt, dass Werbeanlagen nur an den Gebäuden, und nicht 

oberhalb der Dächer oder an Pylonen zulässig sind. 

 

c) Einhausung der Dachaufbauten 

Zur Vermeidung von optischen Störungen des Ortsbildes sind Dachaufbauten für tech-

nische Einrichtungen (aufstehende Technikgeschosse) einzuhausen. Sie sind straßen-

seitig mit einem Rücksprung von mindestens 1,5 m zum Dachrand auszubilden. Photo-

voltaikelemente sind von der Festsetzung ausgeschlossen, da dies den Ertrag mindern 

würde. 

 

d) Einfriedungen 

In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind entlang der Kaiserswerther Straße und der 

Straße Am Roten Kreuz als Einfriedungen nur Stabgitterzäune oder Zäune ähnlicher 

transparenter Bauart auch in Kombination mit Heckenbepflanzung zulässig, um in orts-

typischer Gestaltung entweder die Einsehbarkeit der Hauseingänge und des Gebäu-

deumfeldes zu gewährleisten oder durch die Laubhecken ein weiteres Begrünungsele-

ment einzugliedern. Ihre Höhe darf 1,2 m nicht überschreiten. 

 

6.12 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Aufgrund der vorliegenden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie be-

stehender Rechtsvorschriften enthält der Bebauungsplan die folgenden nachrichtlichen 

Übernahmen und Hinweise. 

 

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)  

 

1. Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet liegt teilweise, gemäß Eintrag in der Planzeichnung, im Überschwem-

mungsgebiet des Angerbaches. Im Überschwemmungsgebiet bedürfen bauliche Anla-

gen der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde gem. § 78 Abs. 5 des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG). Bauliche Eingriffe in das Überschwemmungsgebiet sind in-

nerhalb des Plangebiets, außerhalb der Gewässerrandstreifens in Form eines Volumen-

ausgleichs zu kompensieren. Die Maßnahmen sind mit der Unteren Wasserbehörde des 

Kreises Mettmann abzustimmen und genehmigen zu lassen. 
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Das Plangebiet liegt im Hochwasser – Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungs-

gebieten des Angerbaches im Sinne des § 78b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

 

2. Gewässerrandstreifen 

Im Gewässerrandstreifen des Angerbachs gemäß § 31 Abs. 1 S. 2 Wassergesetz für 

das Land NRW (LWG) ist die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit 

sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind verboten. 

 
3. Wasserschutzzone III A  

Das Plangebiet befindet sich in der festgesetzten Wasserschutzzone III A der Wasser-

gewinnungsanlage Ratingen – Broichhofstraße der Stadtwerke Ratingen GmbH. Die 

Gebots- bzw. Verbotstatbestände der ordnungsbehördlichen festgesetzten Wasser-

schutzgebietsverordnung sind zu beachten. Im Baugenehmigungsverfahren ist die Un-

tere Wasserbehörde des Kreises Mettmann zu beteiligen. Darüber hinaus sind Lager-

stätten für wassergefährdende Stoffe, wie zum Beispiel Öl- oder Kraftstofftanks nicht 

zulässig.  

 
 

Hinweise  
 

1. Zu diesem Bebauungsplan gehören:  

- eine Begründung mit Umweltbericht  

- eine Schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult GmbH, Juni 2023),  

- eine Verkehrsuntersuchung (Runge IVP, November 2023) 

- ein Artenschutzgutachten (ASP Stufe 1) (Büro LAB Landschafts- und Freiraum-

planung, Februar 2023), 

- eine Stadtklimatologische Untersuchung (Peutz Consult GmbH, Februar 2023) 

- eine Hydraulische Stellungnahme (Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser 

und Umwelt mbH, März 2023) 

- ein Konzept Ausgleich Rückhaltung HQ100 (KRAFT.RAUM. Landschaftsarchi-

tektur und Stadtentwicklung, Juli 2023) 

- GALK-Straßenbaumliste (Stand: Oktober 2023) 

 

2. Bodendenkmäler  

Hinweise auf das Vorhandensein von Bodendenkmälern liegen zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht vor. Im Rahmen von Bauarbeiten auftretende archäologische Bodenfunde und 

Befunde sind der Stadt Ratingen als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für 

Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichtal, An der B 484, 

51491 Overath, Telefon 02206/9030-0, Fax 02206/9030-22, unverzüglich zu melden. 

Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.  

 

3. Kampfmittel  

Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine 

Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beplanten Bereich. Daher ist 

eine Überprüfung des beplanten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Ga-

rantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmit-

tel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ord-

nungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. Erfolgen 

Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
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gründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Zu beach-

ten ist in diesem Fall das auf der Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 

der Bezirksregierung Düsseldorf einzusehende Merkblatt für Baugrundeingriffe.  

  

4. Artenschutz  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von potenziell vorkommenden Fledermaus- und 

Vogelarten sind folgende Maßnahmen vorzusehen: 

- Baumfällungen und andere Rodungsmaßnahmen sind auf den Zeitraum von Anfang 

Oktober bis Ende Februar zu beschränken (entspricht der gesetzlichen Regelung 

gem. BNatSchG) 

- Ist ein Entfernen der Bäume in diesem Zeitraum nicht möglich, sind potenziell als 

Quartier geeignete Bäume vor Durchführung der Maßnahme durch qualifizierte Per-

sonen auf Vogel- bzw. Fledermausbesatz zu untersuchen. Die Maßnahme ist in Zu-

sammenarbeit mit dem zuständigen Fachamt der Stadt Ratingen abzustimmen. Höh-

len, die nicht von Fledermäusen besetzt sind, sind zu verschließen. Im Falle eines 

Besatzes muss das Entfernen des Baumes nach Verlassen der Quartiere erfolgen. 

Die Untersuchung ist zu dokumentieren und der Unteren Landschaftsbehörde auf An-

frage nachzuweisen. 

 

5. Neu ermitteltes Überschwemmungsgebiet 

Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf vom 14.09.2022 ist eine 

geänderte, an die tatsächliche Situation angepasste Festsetzung des Überschwem-

mungsgebiets im Plangebiet des Bebauungsplans beabsichtigt. Im Auftrag der Stadt Ra-

tingen wurden Berechnungen durchgeführt, die nach Prüfung durch die Bezirksregierung 

Düsseldorf, Dezernat 54 als plausibel eingestuft wurden. Um im Übergangszeitraum bis 

zur Festsetzung eines neuen ÜSG keine ungebührlichen Härten entstehen zu lassen, 

wurde seitens der Bezirksregierung per E-Mail vom 14.09.2022 einer Nutzung der neu-

eren Modell-Erkenntnisse für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen zuge-

stimmt. Die neu ermittelte Abgrenzung des Überschwemmungsgebiets wird mit ihrem 

voraussichtlichen Verlauf im Bebauungsplan informell dargestellt.  

 

Die durch die Planung verursachten baulichen Eingriffe in das Überschwemmungsgebiet 

sind anhand der neu ermittelten Abgrenzung des Überschwemmungsgebiets zu ermit-

teln. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Hydraulische Stellung-

nahme [Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, März 2023 {9}] 

erstellt, in der der Eingriff bzw. der daraus erfolgende Volumenausgleich des Retenti-

onsraums ermittelt wurde. Entsprechend der Berechnung sind 1.125 m³ Retentionsvolu-

men im Plangebiet auszugleichen. Dazu wurde das Konzept Ausgleich Rückhaltung 

HQ100 [KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Juli 2023 {10}] mit 

einer 3D-Modellierung erstellt, in dem unter Berücksichtigung der Grundwasserstände 

und des einzuhaltenden Flurabstandes nachgewiesen wird, dass der Volumenausgleich 

innerhalb des Plangebiets erfolgen kann. Nach Abstimmung mit der Unteren und Oberen 

Wasserbehörde kann die detaillierte Planung zum Volumenausgleich nach dem Bauleit-

planverfahren im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung gem. § 78 Abs. 5 WHG 

erfolgen.  
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7 Immissionsschutz  

7.1 Schallimmissionsprognose 

Aufgrund der Vorbelastung des Plangebiets durch Straßenverkehrslärm, insbesondere 

von der Kaiserswerther Straße, Schienenverkehrslärm sowie durch Gewerbelärm, 

wurde eine Schalltechnische Untersuchung {8} als Abwägungs- und Festsetzungsgrund-

lage erstellt. Eine Vorbelastung durch Fluglärm besteht nicht, da sich das Plangebiet 

außerhalb der erweiterten Lärmschutzzone des Flughafens Düsseldorf befindet.  

Nach den Erkenntnissen aus dem Schallimmissionsgutachten wird es erforderlich, 

Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. 

 

a) Verkehrslärm 

Im Plangebiet werden entlang der Verkehrsflächen Beurteilungspegel von bis zu 74 

dB(A) tags und 65 dB(A) nachts prognostiziert. An den geplanten Baugrenzen liegen die 

Beurteilungspegel größtenteils bei bis zu 69 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Die höchs-

ten Beurteilungspegel ergeben sich im Kreuzungsbereich Kaiserwerther Straße / Am 

Roten Kreuz / Westtangente. Hier ergeben sich an den Baugrenzen Beurteilungspegel 

von bis zu 71 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Die angestrebten Orientierungswerte der 

DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts werden demnach 

lediglich an den Baugrenzen am Kreuzungsbereich um bis zu 6 dB tags und 8 dB nachts 

überschritten.  

 

Im Nahbereich der Kreuzung werden außerdem zu Tages- und Nachtzeiten die Schwel-

lenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts überschritten. Nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts werden Beurteilungspegel von 70 

dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht als Schwelle der Gesundheitsgefährdung an-

gesehen. Da die Wohnnutzung in dem kritisch belasteten Bereich ausgeschlossen wird, 

ist hier nur der Tageswert ab 70 dB(A) für die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen 

relevant. Hier ist als Regellösung bei entsprechendem resultierendem Schalldämmmaß 

der Außenbauteile nach DIN 4109 die schallgedämmte Lüftung der schützenswerten 

Aufenthaltsräume vorgesehen, sodass eine Fensterlüftung mit entsprechendem Schal-

leintrag nicht erforderlich wird. Die gem. § 8 Abs. 3 zulässigen Wohnungen werden für 

den Bereich durch die Festsetzung 1.1.3 b) ausgeschlossen. 

 

Aufgrund der Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte sind zur Ge-

währleistung gesunder Arbeitsverhältnisse passive Schallschutzmaßnahmen festge-

setzt.  

 

Neben den auf die geplante Bebauung einwirkenden Verkehrslärmimmissionen wurden 

des Weiteren die Auswirkungen der geplanten Bebauung und die damit zusammenhän-

genden Zusatzverkehre im Vergleich zur Situation ohne Realisierung der Planungen auf 

die Verkehrslärmimmissionen in der Nachbarschaft des Plangebiets berechnet. 

 

Hierzu wurden Einzelpunktberechnungen für Immissionsorte an der bestehenden Be-

bauung sowohl für die prognostizierten Straßenverkehrsbelastungen ohne Realisierung 

des Planvorhabens (Nullfall) als auch für die Situation mit der Bebauung auf dem Plan-

gebiet (Planfall) durchgeführt. Ebenfalls berücksichtigt ist in beiden Berechnungen der 

Schienenverkehrslärm. 
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Durch die bei Realisierung des Planvorhabens verursachte Erhöhung des Verkehrsauf-

kommens ergibt sich an den Immissionsorten an den Straßen in der Umgebung des 

Plangebietes eine Erhöhung der Straßenverkehrslärmimmissionen. Da es sich durch-

weg um stark frequentierte Straßen handelt, ist die Erhöhung jedoch vergleichsweise 

gering. Durch die vergleichsweise geringe Erhöhung des Verkehrsaufkommens ergeben 

sich Erhöhungen der Beurteilungspegel im Plan-Fall von 0,1 dB tags und 0,0 bis 0,1 dB 

nachts.  

 

An den Gebäuden gegenüber der geplanten Bebauung ergeben sich zusätzliche Pe-

gelerhöhungen durch Reflexionen des Schalls an den Plangebäuden. Hier erhöhen sich 

die Beurteilungspegel im Erdgeschoss von 60 dB(A) tags und 51 dB(A) nachts um bis 

zu 0,8 dB auf 61 dB(A) tags und 52 dB(A) tags. An den Immissionsorten mit relevanten 

Pegelerhöhungen von mehr als 0,1 dB wird weitestgehend die kritische Schwelle von 70 

dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts unterschritten. Lediglich am Gebäude Kaiserswerther 

Str. 95 a kommt es zu einer Pegelerhöhung von 0,2 dB bei gleichzeitigem Erreichen der 

kritischen Schwellwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Bei dem betroffenen 

Gebäude handelt es sich um einen gewerblichen Betrieb. Sobald schützenswerte Auf-

enthaltsräume, wie Büroräume oder Sozialräume betroffen sein sollten, wird ein An-

spruch auf Schallschutzmaßnahmen gem. 24. BImSchV ausgelöst.  

 

An den übrigen betrachteten Immissionsorten wird zwar die kritische Schwelle von 70 

dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts bereits im Null-Fall erreicht, jedoch kommt es hier rech-

nerisch nur zu einer marginalen Pegelerhöhung um bis zu 0,1 dB. Da Erhöhungen des 

Verkehrslärms um 1 bis 2 dB für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind, kann 

eine entsprechende planbedingte Erhöhung des Verkehrslärms, die unter 1 dB(A) liegt 

auch in dem besagten lärmkritischen Bereich oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts unter Abwägungsgesichtspunkten hingenommen werden (OVG Münster, 

30.05.2017, Az 2 D 27/15.NE). 

 

b) Gewerbelärm 

Mit einer Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 wurde überprüft, ob die Anforde-

rungen der TA Lärm bzgl. Gewerbelärmimmissionen durch die geplanten Nutzungen im 

Plangebiet an den schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebietes eingehal-

ten werden können. Bei der Berechnung sind an allen betrachteten Immissionsorten Be-

urteilungspegeln von bis zu 38,8 dB(A) tags und 33,8 dB nachts eingehalten. Auch die 

gemäß TA Lärm kurzzeitig zulässigen Geräuschspitzen tags und nachts werden an allen 

betrachteten Immissionsorten eingehalten. 

 

7.2 Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz 

a) Lärmpegelbereiche/ Allgemeine Anforderungen an Außenbauteile gem. DIN 

4109 

Zur Gewährleistung günstiger Schall-Innenraumpegel sind die Außenbauteile der Ge-

bäude mit schützenswerten Aufenthaltsräumen, insbesondere in Büros und Wohnun-

gen, schalltechnisch nach der DIN 4109, Ausgabe 2018 zu bemessen. 

 

Die Lärmpegelbereiche werden für den Planentwurf gemäß den Ergebnissen der Schal-

limmissionsprognose im Plan eingetragen. Die Schallabschirmung für die Innenräume 

ist gemäß der textlichen Festsetzung im Bebauungsplan zu gewährleisten.  
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Aufgrund der Schallabschirmung durch die Gebäude werden in der Praxis insbesondere 

an den von den Straßen abgewandten Fassaden günstigere Beurteilungspegel erreicht, 

als bei der freien Schallausbreitung. Wenn dazu im Baugenehmigungsverfahren ein ent-

sprechender Nachweis geführt wird, kann der günstigere Wert berücksichtigt werden. 

 

b) Fensterunabhängige Belüftung / Schallgedämmte Lüftungsanlagen an Schlaf-

räumen und Kinderzimmern 

Gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO sind in Gewerbegebieten ausnahmsweise Wohnungen für 

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse un-

tergeordnet sind, zulässig. Zum Schutz der möglichen Wohnnutzung werden Festset-

zungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen in Schlafräumen getroffen. 

 

Nach dem allgemein anerkannten Stand der Forschung ist ein ungestörter Schlaf ober-

halb eines durch Außenlärm hervorgerufenen Innenraumpegels von 30 dB(A) nicht mehr 

hinreichend zu gewährleisten. Zudem muss in Schlafräumen auch ein ausreichender 

Luftwechsel gemäß DIN 4108 gegeben sein, um den Anforderungen an gesunde Wohn-

verhältnisse zu entsprechen. Die beiden vorgenannten Anforderungen können bis zu 

einem Beurteilungspegel nachts (22-6 Uhr) von 45 dB(A) dadurch erfüllt werden, dass 

ein Fenster im Schlafraum (zu den Schlafräumen gehören auch die Kinderzimmer) in 

Kippstellung geöffnet wird. Das in Kippstellung geöffnete Fenster bewirkt eine Schallpe-

gelminderung von zumindest 15 dB(A), sodass der Innenraumpegel nicht über 30 dB(A) 

beträgt. Wird jedoch ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) im Nachtzeitraum überschrit-

ten, müssen zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse zusätzliche Belüftungs-

möglichkeiten geschaffen werden, um den erforderlichen Luftwechsel bei geschlosse-

nen Fenstern und Türen zu gewährleisten. Dies wird im Bebauungsplan, in dessen ge-

samtem Geltungsbereich Beurteilungspegel von über 45 dB(A) nachts bei freier Schal-

lausbreitung zu erwarten sind, entsprechend festgesetzt.  

 

In der Praxis sind je nach Geschossebene und wirksamer Schallabschirmung durch die 

Baustruktur insbesondere an den von den Straßen abgewandten Fassaden günstigere 

Beurteilungspegel zu erwarten als bei der freien Schallausbreitung. Wenn dazu im Bau-

genehmigungsverfahren ein entsprechender Nachweis geführt wird, kann der niedrigere 

Beurteilungspegel berücksichtigt werden und somit auf zusätzliche Belüftungseinrich-

tungen verzichtet werden. 

 

c) Schutz der Büroräume bei Lärmimmissionen über 70 dB(A) tags 

Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt, dass für schützenswerte Aufent-

haltsräume außerhalb von Wohnungen (wie beispielsweise Büroräume und Sozial-

räume), deren Fenster und Außentüren zu den mit der Signatur //-//-// gekennzeichneten 

Abschnitten der Baugrenzen orientiert sind, eine fensterunabhängige Belüftung durch 

schallgedämmte Lüftungseinrichtungen sicherzustellen ist. Von der Festsetzung kann 

gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn ein Innenraum-

pegel von 45 dB(A) am Tag bei ausreichender Belüftung mit teilgeöffneten Fenstern, 

sichergestellt ist oder durch eine schalltechnische Untersuchung Beurteilungspegel von 

unter 70 dB(A) für den Tagzeitraum (6 – 22 Uhr) nachgewiesen werden.  

Die Signatur ist entlang der Baugrenze im Lärmpegelbereich VI eingetragen. Hier sind 

Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) tags zu erwarten. Die Festsetzung dient der 

Gewährleistung gesunder Arbeitsverhältnisse. 
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7.3 Luftschadstoffe und Gerüche 

Für das Plangebiet sind keine Belastungen durch Luftschadstoffe bekannt, die die Grenzwerte 

der 39. BImSchV überschreiten. Im Stadtgebiet Ratingen erfolgt die Überwachung der Luft-

qualität dauerhaft durch eine Messstation im Stadtteil Tiefenbroich. [LANUV NRW {11}] 

Kritische Emissionen und Immissionen durch Gerüche liegen nicht vor. 

 

7.4 Licht 

Kritische Emissionen und Immissionen durch Lichtquellen aller Art liegen nicht vor. 

8 Ver- und Entsorgung  

8.1 Schmutz- und Regenwasser  

Das Plangebiet wird im Trennverfahren entwässert. Es ist geplant, das im zukünftig be-

bauten Bereich anfallende unbelastete Niederschlagswasser in die Anger und das be-

lastete Niederschlagswasser sowie das Abwasser in den vorhandenen Abwasserkanal 

einzuleiten. Eine Anschlussstelle für das Abwasser befindet sich südlich des Plangebiets 

in der Kaiserswerther Straße. Eine Versickerung vor Ort ist innerhalb des Plangebiets 

auch im Bestand aufgrund der Bodenbeschaffenheit sowie des hohen Grundwasser-

standes nicht möglich (siehe dazu auch Kap. 12.5.4 und 12.5.5). Mit der gewerblichen 

Nutzung wird der südliche Teilbereich einer zusätzlichen Versiegelung durch Gebäude, 

Tiefgarage und notwendige Erschließungsanlagen unterzogen. Zur Rückhaltung und 

verzögerten Ableitung des Regenwassers werden Dachbegrünungen festgesetzt. Die 

Einleitmengen werden mit der Unteren Wasserbehörde sowie dem Tiefbaumt der Stadt 

Ratingen abgestimmt und bis zum Bauantrag festgelegt. 

 

8.2 Löschwasser 

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von 1.600 l/min. 

(96 Kubikmeter/h) für mindestens 2 Stunden nachzuweisen. Der Nachweis der ausrei-

chenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Was-

serversorgungsunternehmen zu führen und der zuständigen Brandschutzdienststelle 

vor Baubeginn vorzulegen. 

Die Entnahmestellen für das Löschwasser dürfen von keiner Stelle der Gebäudeaußen-

wände (Straßenkante Gebäude) weiter als 75,0 Meter entfernt sein; der Mindestabstand 

soll 20,0 Meter nicht unterschreiten. 

Im Rahmen der TöB Beteiligung gem. §4 Abs. 2 wurde seitens der Stadtwerke angege-

ben, dass Löschwasser nur auf Grundlage des DVGVV-Arbeitsblattes W 405 zur Verfü-

gung gestellt, aber nicht garantiert werden kann. Dies gilt auch nur, soweit und solange 

die Stadtwerke an der Vorhaltung durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren 

Beseitigung den Stadtwerken nicht zumutbar ist, nicht gehindert sind. Zudem behalten 

sich die Stadtwerke vor, zukünftig bei Rohrerneuerungsmaßnahmen die Rohrdimensio-

nierung und —material zu verändern. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass 

seitens der Stadtwerke kein Löschwasser, als Objektschutz zur Verfügung gestellt wird. 

9 Umweltprüfung   

Zu dem Bebauungsplan T 395 wird eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse 

in dem Umweltbericht zusammengefasst sind, die unter Kapitel 12 in dieser Begründung 

enthalten sind.   
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10 Bodenbeschaffenheit und Altlasten  

Gemäß dem Geoinformationsportal Kreis Mettmann liegt im Plangebiet kein Altlasten-

verdacht vor. Angaben zur Bodenbeschaffenheit sind im Umweltbericht enthalten. 

11 Städtebauliche Auswirkungen des Bebauungsplanes  

11.1 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz 

Eingeschränktes Gewerbegebiet 8.269 m2 

Private Grünfläche 2.030 m² 

Fläche für Wald 3.240 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 1.585 m2 

Private Verkehrsfläche 161 m² 

Gesamtfläche Geltungsbereich 15.285 m2 

 

11.2 Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung  

Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung sowie Maßnahmen zur Bodenordnung sind 

nicht erforderlich.  

  

11.3 Kosten und Finanzierung  

Kosten für die Erschließungsmaßnahmen des Plangebiets sowie die im Planverfahren 

durchgeführten Gutachten und Konzepte werden von der Investorin getragen. Dies wird 

über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Investorin und der Stadt Ratingen ge-

sichert. 

12 Umweltbericht gemäß § 2a BauGB  

12.1 Zusammenfassung  

Das Plangebiet des Bebauungsplans T 395 liegt im Ortsteil Tiefenbroich, der sich im 

Westen des Ratinger Stadtgebietes befindet. Das Plangebiet umfasst ca. 1,5 ha und 

wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch den Angerbach,   

- im Osten durch die Straße Am Roten Kreuz;   

- im Süden durch die Straße Kaiserwerther Str.;   

- im Westen durch das Betriebsgelände der INOCAST AG Kaiserwerther Str. 86. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans T 395 sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Errichtung von zwei neuen Gebäuden im Kreuzungsbereich der Stra-

ßen Kaiserwerther Straße und Am Roten Kreuz geschaffen werden. Mit dem Neubau 

soll die bisher diffuse städtebaulich-architektonische Situation im Kreuzungsbereich auf-

gewertet werden, indem eine bislang offene Raumkante geschlossen wird. Des Weite-

ren wird eine Parkanlage zwischen Gewerbegebiet und Waldfläche bzw. Angerbach ge-

schaffen, die einen qualitativ hochwertigen Aufenthaltsraum bilden wird.  
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Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen ist im Parallelverfahren zu än-

dern. Derzeit ist die Fläche als Fläche für Wald sowie überlagernd als Überschwem-

mungsgebiet der im Norden angrenzenden Anger dargestellt. Zukünftig soll der im Nor-

den des Gebietes liegende Teilbereich als Fläche für den Wald sowie als private Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesen werden. Im Süden des Plan-

gebietes wird ein Gewerbegebiet mit besonderen Einschränkungen in zukünftigen Be-

bauungsplänen dargestellt. Die Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes wird wei-

terhin nachrichtlich übernommen. 

 

Durch die geplante Tiefgaragenzufahrt und Fußwege entstehen Eingriffe in das Über-

schwemmungsgebiet von 1.125 m³. Diese Eingriffe werden innerhalb des Plangebietes 

durch eine Geländemodellierung kompensiert. Durch die Geländemodellierung wird in 

bestehenden Wald eingegriffen. Nach Herstellung der Kompensationsmaßnahmen des 

Retentionsvolumens wird der Wald wieder im gleichen Umfang aufgeforstet. Gesichert 

wird das durch die zeichnerische Festsetzung der Fläche für Wald. 

 

Zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

werden folgende plangebietsinterne Maßnahmen festgesetzt: 

 

- Mindestens extensive Begrünung der Dachflächen 

- Mind. 4 Baumpflanzungen entlang der Kaiserswerther Straße 

- Festsetzung einer privaten Grünfläche  

- Festsetzung einer Fläche für Wald 

Durch die aufgeführten Maßnahmen wird auch die Klimaresilienz erhöht und thermische 

Überlastungseffekte künftig gemindert. 

 

Gemäß der Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung bleibt nach Einbeziehung der im Bebau-

ungsplan festgesetzten Begrünungsmaßnahmen ein Ausgleichsdefizit von 13.970 Bio-

topwertpunkten. Diese werden durch externe Maßnahmen im Rahmen einer Ökokonto-

vereinbarung kompensiert. Die externen Kompensationsmaßnahmen werden im städte-

baulichen Vertrag gesichert. Dabei werden die konkret durchgeführten Maßnahmen 

(Lage, Größe und Art) benannt, mit denen die Eingriffe in die Biotopfunktionen kompen-

siert werden. 

 

Das Vorkommen bzw. die Betroffenheit planungsrelevanter Arten unter Berücksichti-

gung der genannten allgemeinen Vermeidungsmaßnahmen kann ausgeschlossen wer-

den. Eine Erfüllung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG tritt 

nicht ein. Für den Bebauungsplan ist keine vertiefende Art-für-Art Betrachtung im Rah-

men einer Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich. 

 

Das Plangebiet ist durch Lärmimmissionen durch Straßen- und Schienenverkehr vorbe-

lastet. Die Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen ist daher erforderlich und im 

Bebauungsplan festgesetzt. Außerdem wird im Bereich mit Außenlärmpegeln von über 

70 dB(A) tags und über 60 dB(A) nachts (Lärmpegelbereich VI), die in Gewerbegebieten 

ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen. 

 



Bebauungsplan T 395 „Kaiserwerther Straße / Am Roten Kreuz“ 30  
 

12.2 Grundlagen der Umweltprüfung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange 

des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich er-

heblichen Umweltauswirkungen dargestellt, beschrieben und bewertet werden. Im Um-

weltbericht sind auch die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen darzustellen. Der Umweltbericht 

wird gemäß der Anlage 1 zum Baugesetzbuch erarbeitet (Anlage zu § 2 Abs. 4, §§ 2a 

und 4c BauGB). Die zu berücksichtigenden Umweltbelange sind in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB angegeben.  

 

Gemäß § 17 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) entfällt die 

für das Planvorhaben grundsätzlich vorgesehene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 

dem UVPG, da für den Bauleitplan eine Umweltprüfung nach den Vorschriften des Bau-

gesetzbuches, die zugleich den Anforderungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung ent-

spricht, durchgeführt wird.  

 

12.3 Vorhabenbeschreibung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans T 395 liegt im Ortsteil Tiefenbroich, der sich im 

Westen des Ratinger Stadtgebietes befindet.   

 

Es liegt in der Gemarkung Ratingen, Flur 17 und wird wie folgt begrenzt:   

- im Norden durch den Angerbach,   

- im Osten durch die Straße Am Roten Kreuz,   

- im Süden durch die Straße Kaiserwerther Straße;   

- im Westen durch das Betriebsgelände der INOCAST AG Kaiserwerther Str. 86. 

 

Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 1,5 ha.  

 

Die Investorin beabsichtigt die Errichtung von zwei Neubauten mit gestaffelten Höhen 

zwischen zwei und sieben Geschossen. Dafür wird im Bebauungsplan T 395 im südli-

chen Bereich des Plangebiets ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Die GRZ 

wird auf 0,8, die GFZ auf 2,6 festgesetzt. Die angedachte Höhenentwicklung erfolgt 

durch die Festsetzung zur maximalen Höhe von baulichen Anlagen. Die Flachdächer 

werden mit einer extensiven Dachbegrünung versehen, über der auch PV-Anlagen mög-

lich sind. An der Kaiserwerther Straße werden 4 Laubbäume gepflanzt. 

 

Der ruhende Verkehr wird in einer Tiefgarage untergebracht. Erschlossen wird das zu-

künftige eingeschränkte Gewerbegebiet über die Kaiserswerther Straße im Süden sowie 

über die Straße Am Roten Kreuz im Osten. Von beiden Straßen aus gibt es eine Tiefga-

ragenein- und -ausfahrt. Für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge wird eine Umfahrung 

geplant, die auch als Fußweg für die Besucher des Plangebiets dienen soll. 

 

Nördlich des eingeschränkten Gewerbegebietes wird eine private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt, auf der einerseits ein Aufenthalts- und Erho-

lungsraum für Besucher und Beschäftige des Plangebiets geschaffen wird, andererseits 

ein Übergang zur Waldfläche geschaffen wird, welche nördlich daran anschließt. Der 

nördliche Bereich des Plangebiets wird somit wegen seiner Freiraumfunktionen von Be-

bauung freigehalten 
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12.4 Planungsrelevante Vorgaben und Umweltschutzziele 

Die Umweltprüfung erfolgt anhand der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB benannten Umweltbe-

lange. Nachfolgend sind die wesentlichen, bei der Umweltprüfung zugrunde gelegten 

Fachgesetze, Fachplanungen und sonstigen Regelwerke aufgeführt. 

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

 DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau)  

 DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) 

 DIN 45 680 (Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen 

in der Nachbarschaft 

 DIN 45 681 (Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung 

eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschen) 

 DIN ISO 9613 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien) 

 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)  

 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG NW)  

 Landschaftsgesetz NRW (LG NW)  

 Regionalplan Düsseldorf  

 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, RLS – 19 

 TA Lärm  

 TA Luft  

 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)  

 Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL)  

 

 

12.4.1 Regionalplan 

Der gültige Regionalplan (ehem. Gebietsentwicklungsplan) für den Regierungsbezirk 

Düsseldorf (RPD) {2}, stellt den beschriebenen Bereich als Allgemeinen Siedlungsbe-

reich (ASB) dar. Überlagernd ist ein Überschwemmungsbereich sowie ein Bereich für 

den Grundwasser- und Gewässerschutz dargestellt. Diese Bereiche sind vor Nutzungen 

zu schützen, die die Gewässerbeschaffenheit beeinträchtigen können. Die Umgebung 

des Geltungsbereiches ist durch gewerbliche Nutzungen vorgeprägt. Diese sind zum 

Teil im ASB, zum Teil im GIB verortet. Zur Sicherung der Verträglichkeit der geplanten 

gewerblichen Nutzung mit der im Süden vorhandenen Wohnnutzung, wird im Bebau-

ungsplan an dieser Stelle ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt.  

 

Entsprechend den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans Düsseldorf sollen in aus-

gewiesenen Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen GIB vorrangig emit-

tierende Gewerbe- und Industriebetriebe angesiedelt werden. Soweit Bauleitpläne auf-

gestellt werden, gilt es diese Bereiche als gewerbliche Bauflächen oder als Industriege-

biete darzustellen bzw. festzusetzen. Gewerbegebiete im Sinne von § 8 BauNVO sind 

zulässig, soweit sie der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-

trieben dienen. Gewerbegebiete, die der Unterbringung von nicht störenden oder nicht 

wesentlich störenden Gewerbebetrieben dienen, dürfen in einem GIB ausnahmsweise 

dargestellt werden. Da es sich hier um gewerbliche Nutzungen handelt, die in ihrem 

Störgrad auch in einem Misch- bzw. Wohngebiet zulässig wären, sind diese eher im 

Allgemeinen Siedlungsbereich einzugliedern Die geplante Festsetzung als einge-

schränktes Gewerbegebiet ist somit mit dem ausgewiesenen ASB vereinbar und ent-

spricht den Zieldarstellungen des Regionalplanes.   
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12.4.2 Flächennutzungsplan  

Im Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen {3} wird die im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes gelegene Fläche als Fläche für Wald sowie überlagernd als Über-

schwemmungsgebiet der im Norden angrenzenden Anger dargestellt. Da das geplante 

Gewerbegebiet im Bebauungsplan T 395 nicht aus der vorhandenen Darstellung als 

Fläche für Wald entwickelt werden kann, erfolgt die 98. Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Parallelverfahren. 

 

12.4.3 Vorhandenes Planungsrecht  

Für den Geltungsbereich besteht kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Ein kleiner 

Teilbereich angrenzend an die vorhandene Bebauung im Südwesten des Plangebiets 

kann ggfs. dem Innenbereich nach § 34 BauGB zugeordnet werden. Eine genaue Ab-

grenzung ist im Plangebiet entbehrlich, da die Fläche insgesamt neu geordnet und ent-

wickelt werden soll.  

 

Die Zulässigkeit von Bauvorhaben richtet sich derzeit jedenfalls überwiegend nach § 

35 BauGB. Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist die Auf-

stellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

 

12.4.4 Landschaftsplan  

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes des Kreises Mett-

mann {4}.  

 

12.4.5 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung: Fauna-Flora-Habitat (FFH) –Gebiete 

und Europäische Vogelschutzgebiete 

Im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung wurden bei der Erstellung der nati-

onalen Gebietsliste des Landes Nordrhein-Westfalen keine FFH-Gebiete oder Vogel-

schutzgebiete ausgewiesen. In ca. 2,4 km Entfernung zum Plangebiet befindet sich 

nordwestlich von Tiefenbroich das FFH-Gebiet „Überanger Mark“ (DE-4606-302). Hier-

bei handelt es sich um ein großes, zusammenhängendes Laubwaldgebiet, das über-

wiegend von alten Eichen-Hainbuchenwäldern geprägt ist. Ferner sind alte Buchenwäl-

der, Pappelforste sowie Nadel- und Laubholz-Aufforstungen vertreten [LANUV NRW 

{12}]. 

 

12.4.6 Geschützte Biotope und weitere Schutzgebiete  

Im Planbereich und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine geschützten Biotope 

oder Schutzgebiete vorhanden. [LANUV NRW {13}]. 

 

Naturschutzgebiete: 

Im Planbereich und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine Naturschutzgebiete 

vorhanden. [LANUV NRW {14}] 

 

Landschaftsschutzgebiete 

Im Plangebiet des Bebauungsplans T 395 sind keine Landschaftsschutzgebiete fest-

gesetzt. Ca. 800 m westlich des Plangebietes befindet sich das Landschaftsschutzge-

biet „Scheider Bruch“. Weiterhin befindet sich ca. 1,1 km nördlich des Plangebietes das 

Landschaftsschutzgebiet „Stadtwald Süd West‘“. {14} 

  

12.5 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes 

12.5.1 Tiere und Pflanzen, Artenschutz, biologische Vielfalt  

a) Tiere und Pflanzen, Artenschutz, biologische Vielfalt 
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Das Plangebiet zeichnet sich durch waldähnliche Flächen mit Bäumen unterschiedli-

chen Alters aus. Im Norden am Übergang zum Angerbach stockt z.T. älterer Baumbe-

stand, der durch Sturmereignisse teilweise geschädigt ist. Im Süden wurde der Baum-

bestand auf der Grundlage eines Antrages auf Waldumwandlung im Jahr 2016 gerodet 

(9.900 m²). Im nordöstlichen Bereich befindet sich ein Regenrückhaltebecken der Stadt 

Ratingen, das seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird. 

 

Eine Artenschutzvorprüfung wurde für den Bebauungsplan im Februar 2023 erstellt 

[Büro LAB Landschafts- und Freiraumplanung, Februar 2023 {15}]. Sie kommt zu den 

folgenden wesentlichen Ergebnissen:  

 

Für das Untersuchungsgebiet gibt es keine konkreten Quartiers-Nachweise für pla-

nungsrelevante Arten. Auch im Rahmen der örtlichen Begehung wurden keine Quar-

tiere innerhalb des Untersuchungsgebietes entdeckt. 

 

Fledermäuse: 

In den Messtischblättern M4606, Quadrant 4 und M 4702, Quadrant 2 werden für den 

Landschaftsraum mit dem Abendsegler, dem Braunen Langohr, der Wasser- und 

Zwergfledermaus vier Fledermausarten aufgeführt. Konkrete Quartiers-Nachweise lie-

gen für den Geltungsbereich und den 300 m-Radius nicht vor. Von den aufgeführten 

Arten kommt v.a. die Zwergfledermaus innerhalb des Siedlungsraumes vor. Diese Art 

sucht regelmäßig Spaltenverstecke an und in Gebäuden auf. Genutzt werden z.B. 

Hohlräume unter Dachpfannen, Flachdächern und hinter Wandverkleidungen. Auch die 

Winterquartiere liegen vorzugsweise in und an Gebäuden (Kellern, Stollen etc.). Neben 

Gebäuden werden von den beiden Arten auch Höhlen, Ritzen und Spalten in Bäumen 

als Zwischen- bzw. Paarungsquartier genutzt. Der Abendsegler, das Braune Langohr 

sowie die Wasserfledermaus gelten als typische Waldarten welche in strukturreichen 

Landschaften mit einem hohen Gewässer- und Waldanteil vorkommen. Als Sommer- 

und Winterquartiere werden vor allem Baumhöhlen in Wäldern und Parklandschaften 

genutzt und zum Jagen bevorzugen die Arten offene Lebensräume, die einen hinder-

nisfreien Flug ermöglichen. Im Zuge der Geländebegehung wurden innerhalb des süd-

lichen Teilbereiches keine Gehölze mit Quartierpotential festgestellt, was darauf zu-

rückzuführen ist, dass der Gehölzbestand gerodet wurde. Der teilweise ältere Baum-

bestand im Überschwemmungsbereich entlang der Anger ist von der Planung nicht 

betroffen. 

 

Vogelarten: 

Aufgrund der Lage innerhalb des Siedlungsraumes und der intensiven Nutzung des 

Grundstücks ist die Habitateignung für sehr störempfindliche Vogelarten stark einge-

schränkt. Insgesamt ist das Plangebiet vorwiegend für ubiquitäre Vogelarten mit hoher 

Anpassungsfähigkeit von Bedeutung. Während der Ortsbegehung ergaben sich keine 

Hinweise auf eine Brutplatznutzung durch planungsrelevante Vogelarten. Für Arten wie 

die Nachtigall, den Bluthänfling oder den Girlitz, die Gebüsche und Gehölzbestände 

innerhalb der Siedlungsräume besiedeln, ist eine Nutzung der Gehölzbestände als 

Bruthabitat nicht vollständig auszuschließen. Da für diese Arten in der näheren Umge-

bung ausreichend geeignete Ersatzquartiere mit ähnlichen Habitatbedingungen beste-

hen, ist ein Ausweichen innerhalb des Umfeldes möglich. Die ökologische Funktion der 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im räumlichen Zusammenhang wei-

terhin erfüllt. 
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Amphibien: 

Für die Messtischblätter führt das LANUV mit dem Kleinen Wasserfrosch und der 

Kreuzkröte zwei planungsrelevante Amphibienarten auf. Zudem kommt laut Angaben 

des BUND der Kammolch im Umfeld des Angerbaches vor. Das Vorhabengebiet als 

auch das unmittelbare Umfeld weist keine geeigneten Laichgewässer für diese Amphi-

bienarten auf. Eine Nutzung als Landhabitat wäre ggf. möglich, ist aber aufgrund der 

Entfernung zu Laichgewässern äußerst unwahrscheinlich. 

 

Libellen: 

Die Asiatische Keiljungfer kommt ursprünglich an den Mittel- und Unterläufen von gro-

ßen, mäandrierenden Flüssen vor, seit einigen Jahren erscheint sie aber auch in Buh-

nenfeldern und Hafenbecken sowie an Kanälen. Die Biotopstrukturen des Plangebietes 

und des angrenzenden Angerbaches entsprechen somit nicht den Habitatansprüchen 

der Asiatischen Keiljungfer. 

 

Nicht planungsrelevante Arten: 

Es ist davon auszugehen, dass in den Gehölzstrukturen vor allem Vogelarten brüten 

können, die gemäß der Definition des LANUV als nicht planungsrelevant einzustufen 

sind. In einigen Bäumen konnten kleine Nester festgestellt werden, die sehr wahr-

scheinlich von Allerweltsarten wie Amsel, Rotkehlchen und Elster stammen. 

 

12.5.2 Landschaft und Landschaftsbild  

Die Fläche liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplans und ist aufgrund seiner 

räumlichen Lage nicht der freien Landschaft zuzurechnen. Sie liegt am Übergang vom 

geschlossenen Siedlungsraum zum innerstädtischen Grünzug entlang des Angerba-

ches. Das Landschaftsbild ist durch die umgebende Bebauung und vor allem die stark 

frequentierte Kreuzung geprägt. Eine hohe Bedeutung kommt den Gehölzflächen zu. 

Diese betonen zum einen den Verlauf des Angerbaches, gleichzeitig dienen sie der 

Einbindung der Siedlungsbereiche aufgrund der sichtverschattenden Wirkung. 

 

Der nördliche Bereich der Fläche ist dicht bewachsen, der südliche gerodet. Da die 

Fläche derzeit eingezäunt ist, weist sie keine Freizeit- oder Erholungsfunktion aus. 

 

12.5.3 Fläche und Flächeninanspruchnahme  

Das Plangebiet weist bis auf das Regenrückhaltebecken im Nordosten des Plangebie-

tes keine Flächenversiegelung auf. 

 

12.5.4 Boden  

Für die natürlichen Böden weist das Informationssystem BK 50 (Bodenkarte 1:50.000) 

des Geologischen Dienstes NRW [Land NRW, {16}] Gley-Parabraunerde als Bodentyp 

aus. Die Wertzahl der Bodenschätzung liegt bei dem Boden bei 60-75, was einer hohen 

Wertigkeit entspricht. Hinsichtlich der Versickerungseignung im 2-Meter-Raum wird an-

gegeben, dass der Boden ungeeignet ist. Es wird eine Bewirtschaftung mit gedrosselter 

Ableitung über Mulden-Rigolen-Systeme empfohlen. Eine Bewertung der Schutzwür-

digkeit der Böden liegt für das Plangebiet nicht vor. Die Gesamtfilterfähigkeit des Bo-

dens im 2 Meter Raum wird als gering eingestuft. 

 

Gemäß der Bodenfunktionskarte des Kreises Mettmann 2012 (Maßstab 1:5.000) [Kreis 

Mettmann, Geoportal {17}] sind im Plangebiet Böden mit allgemeiner Bedeutung für 

gewerbliche Bebauung vorhanden. Besondere Schutzfunktionen des Bodens sind nicht 

betroffen. 
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Für das Gebiet selbst sind keine Altlastenverdachtsflächen im Altlastenkataster des 

Kreises Mettmann eingetragen. Westlich der Plangebietsgrenze liegt die Altablagerung 

„Fa. Intocast, Kaiserwerther Straße (Kreis-Nr.: 5781/1 Ra)“. Östlich der Straße Am Ro-

ten Kreuz existiert die Altablagerung „Ehemalige Textilfabrik und Spedition, Westtan-

gente (Kreis-Nr.: 5785/2 Ra)“. 

 

12.5.5 Wasser  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Oberflächengewässer. Im Nor-

den schließt die Anger mit Ihren Uferbereichen an das Plangebiet an. Der Gewässer-

randstreifen auf der Südseite der Anger liegt zum Teil im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans. 

 

Der Grundwasserflurabstand beträgt im Untersuchungsraum laut Bodenkarte NRW 

{16} über 2 m. Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurden Grundwasserstände im 

Bereich von 5,80 bis 5,90 m unter Flur festgestellt. 

 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Wasserschutzzone III A der Wasserschutzge-

bietsverordnung Ratingen–Broichhofstraße der Bezirksregirung Düsseldorf vom 27. 

Dezember 2002. 

 

Der Geltungsbereich ist in der Hochwassergefahrenkarte Anger, Teileinzugsgebiet 

Rhein (Kartenblatt 5/6) der Bezirksregierungen Düsseldorf vom November 2019 als 

Hochwasserrisikogebiet mit folgenden Wassertiefen gekennzeichnet: 

 

HQ häufig HQ 100 HQ Extrem 

0 - 2 m 0 - 2 m 0 - 4 m 

 

Dabei sind die höheren Wasserstände vor allem im Norden, entlang der Anger sowie 

im Bereich der Regenrückhaltebeckens verortet. Überschwemmungen im Plangebiet, 

die über das festgesetzte Überschwemmungsgebiet hinausgehen sind bei HQ Extrem 

möglich. Fließgeschwindigkeiten sind nicht bekannt. 

 

Der nördliche Teil des Plangebiet liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des 

Angerbaches. 2022 wurde vom Büro Hydrotec das hydraulische 2D-Modell der Anger 

für den Abschnitt des Plangebiets aktualisiert. Die durchgeführten hydraulischen Be-

rechnungen zeigen bei einem Abfluss HQ100 graduell geringere Überflutungsflächen 

als Berechnungen aus dem Jahre 2013, die als Grundlage für die Festsetzung des 

Überschwemmungsgebietes dienten. Die Berechnungen wurden durch die Bezirksre-

gierung Düsseldorf, Dezernat 54 geprüft und als plausibel eingestuft. Um im Über-

gangszeitraum bis zur Festsetzung eines neuen ÜSG keine ungebührlichen Härten 

entstehen zu lassen, wurde seitens der Bezirksregierung einer Nutzung der neueren 

Modell-Erkenntnisse für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen zugestimmt. 

Gemäß § 78 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten in Außenbereichen 

die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen 

nach dem Baugesetzbuch grundsätzlich untersagt. Die Errichtung oder Erweiterung 

baulicher Anlagen ist ebenfalls grundsätzlich untersagt. Abweichend davon kann die 

zuständige Behörde die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzel-

fall genehmigen, wenn: 

1. das Vorhaben 
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a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der 

Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeit-

gleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 

können. 

 

Der südliche Teilbereich des Plangebiets liegt in einem Risikogebiet außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten. Gemäß § 78 b WHG sind bei der Aufstellung von Bebau-

ungsplänen insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung 

erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

{5} 

 

12.5.6 Luft und Klima  

Das Fachinformationssystem Klimaanpassung des LANUV {18} weist das Plangebiet 

als Gebiet mit Waldklima aus. Für das Planverfahren ist eine stadtklimatologische Un-

tersuchung erfolgt [Peutz Consult GmbH, Februar 2023 {19}]. Diese kommt zu folgen-

den Ergebnissen: In der Planungshinweiskarte für den Tag wird das Plangebiet haupt-

sächlich als ein Gebiet mit einer sehr hohen bioklimatischen Bedeutung ausgewiesen. 

Das Plangebiet dient als Ausgleichsraum, dessen Aufenthaltsqualität und verschatten-

dee Vegetationselemente zu schützen sind. Zudem ist die Erreichbarkeit aus belaste-

ten Gebieten zu erhalten. Da das Gebiet jedoch eingezäunt ist, kann es zum aktuellen 

Zeitpunkt nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden. Die parkähnliche Fläche südwest-

lich des Plangebiets ist als Hauptausgleichsraum gekennzeichnet. Bei der nördlich an-

grenzenden Schrebergartenanlage sowie dem nordöstlich angrenzenden Feld handelt 

es sich um Ausgleichsräume mit einer hohen bioklimatischen Bedeutung. Auch in die-

sen Gebieten sind der Vegetationsbestand und die Erreichbarkeit zu sichern. Für die 

an das Plangebiet angrenzenden bebauten Flächen besteht überwiegend ein mäßiger 

bis hoher Handlungsbedarf. Zur Verbesserung der thermischen Situation sollten in sol-

chen Gebieten zusätzliche Verschattungsmaßnahmen getroffen werden und Aus-

gleichsräume fußläufig erreichbar sein. 

 

In den Nachtstunden weist das Plangebiet eine hohe bioklimatische Bedeutung auf. 

Daraus folgt eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber einer Nutzungsintensivierung. 

Bei der Planung sollte auf die grundsätzliche Klimafunktion Rücksicht genommen und 

die Durchströmbarkeit angrenzender Bebauung nicht gestört werden. Zudem sollte 

eine Verbindung zu benachbarten Ausgleichsräumen erhalten bleiben oder geschaffen 

werden. Die nördlich gelegenen Grünflächen dienen laut der Planungshinweiskarte als 

Kaltluftentstehungsgebiet sowie als Kaltluftleitbahn. Die bebauten Gebiete in der Um-

gebung sind als Kaltlufteinwirkbereiche gekennzeichnet. Aus der Klimaanalysekarte für 

den Nachtzeitraum geht hervor, dass auch das Plangebiet von Kaltluft überströmt wird. 

Der Kaltluftvolumenstrom hier sowie auf der nördlich angrenzenden Kleingartenanlage 

beträgt zwischen 20 m³/(10 m s) und 40 m³/(10 m s). Diese dient laut der Karte als 

Kaltluftleitbahn. 

 

12.5.7 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung  

Im Folgenden werden die auf das Plangebiet einwirkenden Beeinflussungen auf den 

Menschen und seine Gesundheit beschrieben. Eine Erholungsfunktion weist das Plan-

gebiet nicht auf.  
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a) Schall  

Im Plangebiet bestehen Belastungen aus dem Verkehrslärm (Straßen- und Schienen-

verkehr) sowie Gewerbelärm. Fluglärm, Sportlärm und Freizeitlärm sind hier nicht rele-

vant.  

 

Aufgrund der Vorbelastung wurde eine Schalltechnische Untersuchung {8} zum Bebau-

ungsplan T 395 „Kaiserwerther Straße / Am Roten Kreuz“ erstellt. Gemäß dieser ist 

das Plangebiet erwartungsgemäß vor allem durch den Verkehrslärm vorbelastet. Für 

den Verkehrslärm sind folgende Ergebnisse ermittelt worden: 

Im Plangebiet lassen sich entlang der Verkehrsflächen Beurteilungspegel von bis zu 

74 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts vorfinden. An den geplanten Baugrenzen liegen die 

Beurteilungspegel größtenteils bei bis zu 69 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. 

 

Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich im Kreuzungsbereich Kaiserwerther 

Straße / Am Roten Kreuz / Westtangente. Hier ergeben sich an den Baugrenzen Beur-

teilungspegel von bis zu 71 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Die angestrebten Orien-

tierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 

nachts werden demnach lediglich an den Baugrenzen an Kreuzungsbereich um bis zu 

6 dB tags und 8 dB nachts überschritten. Im Nachbereich der Kreuzung werden zu 

Tages- und Nachtzeiten die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 

als verwaltungsrechtlicher Beginn der Gesundheitsgefährdung überschritten. 

 

b) Luftschadstoffe und Gerüche 

Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse zu schädlichen Luftschadstoffkonzentra-

tionen durch Stäube und Gase vor. Insbesondere sind hier keine Überschreitungen der 

Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub nach der 39. BImSchV bekannt. 

 

Lufthygienische Vorbelastungen ergeben sich durch den Individualverkehr (insbeson-

dere entlang der Kaiserswerther Straße) sowie durch die gewerbliche Nutzung auf den 

umliegenden Flächen. 

 

Belästigungen durch Gerüche sind nicht bekannt. 

 

c) Lichtemissionen und -immissionen 

Vom Plangebiet gehen derzeit keine Lichtemissionen aus. Immissionsempfindliche 

Nutzungen sind nicht vorhanden. 

 

d) Erschütterungen 

Das Plangebiet ist keinen planungsrelevanten Erschütterungseinträgen ausgesetzt 

und es gehen keine entsprechenden Emissionen von ihm aus. 

 

e) Störfallbetriebe/ Gefahrenabwehr 

Im Plangebiet und seiner Umgebung sind keine Betriebe und Anlagen im Sinne der 12. 

BImSchV bzw. der Seveso-III-Richtlinie (sogenannte Störfallbetriebe) vorhanden. 

 

f) Erdbebenzone 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen 

Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland Nordrhein-Westfa-

len, Karte DIN 4149 Juni 2006 {20}, in der Erdbebenzone 0 in der Untergrundklasse 

„T“.  
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g) Starkregen 

Die Starkregengefahrenkarte NRW {6} zeigt für das Plangebiet in seinem nördlichen 

Teil entlang des Angerbaches, sowie im östlichen Teil entlang des Kreuzungsbereiches 

einzelne Flächen mit Einstauhöhen im Falle extremer Starkregenereignisse von 0,1 – 

0,5 m an. Im Westen des Plangebiets sind Einstauhöhen von ca. 1 - 2 m eingetragen. 

Fließgeschwindigkeiten sind nicht angegeben. 

 

12.5.8 Kulturelles Erbe und Sachgüter  

Bau- und Bodendenkmale oder andere für die Umweltprüfung relevante Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter sind im Plangebiet derzeit nicht bekannt und werden auch nicht 

vermutet. 

 

12.5.9 Wirkungsgefüge zwischen den Umweltbelangen 

... Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima (§ 1 Absatz 6 Nummer 7 a BauGB) 

 

Das Wirkungsgefüge ist weitgehend durch die naturnahe Prägung des Plangebietes 

bestimmt. Im Plangebiet kommen Vegetationsflächen mit entsprechendem natürlichen 

Funktionszusammenhang vor. Die natürliche Wirkung des Bodens (Filterfunktionen, 

Wasserspeicherung etc.) innerhalb des Plangebiets ist nicht eingeschränkt.  

 

12.5.10 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Unter dem Begriff der Wechselwirkungen werden ökosystemare Wirkungsbeziehungen 

im Wirkungsgefüge der Umwelt verstanden, sofern sie aufgrund von zu erwartenden 

Umweltauswirkungen von entscheidungserheblicher Bedeutung sein können. Derar-

tige Wechselwirkungen liegen für den Geltungsbereich im Bestand nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht vor. 

 

12.6 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass sich bei Nichtdurchführung der Planung zukünftig wieder 

ein flächiger Waldbestand einstellen würde. Das nicht mehr genutzte Regenrückhalte-

becken würde weiterhin bestehen. Im Kreuzungsbereich bliebe weiterhin die unbebaute, 

eingezäunte, nicht begehbare, wild bewachsene Fläche als Eingangssituation zum nörd-

lich gelegenen Gewerbegebiet. 

 

Nach aktuellem Planungsrecht ist im Plangebiet bis auf einen Teilbereich im Südwesten 

lediglich eine Waldnutzung möglich. Eine ökologische Aufwertung und Pflege des Wald-

bestandes könnte auf der Fläche erfolgen. Eine Bebauung des derzeit sehr gut erschlos-

senen Plangebiets wäre nur auch einer geringen Fläche im südwestlichen Teilbereich 

nach § 34 BauGB möglich. Für die restliche Fläche müsste erst Planungsrecht geschaf-

fen werden. Der angedachte Bürokomplex und die damit einhergehende städtebauliche 

Aufwertung und Adressbildung im Kreuzungsbereich könnte nicht hergestellt werden. 

Die Nutzung müsste auf einem anderen, gegebenenfalls bisher nicht erschlossenen 

Standort realisiert werden. 

 

12.7 Planungsalternativen 

Grundlegende Planungsalternativen zu einer gewerblichen Nutzung bestehen für das 

Plangebiet nicht. Insbesondere ist es wegen der Immissionsbelastung nicht als Wohn-

gebiet geeignet. 

 

Der Geltungsbereich könnte als unbebaute Freifläche erhalten bleiben und die Grünzüge 

in der Umgebung aufgreifen. In diesem Fall würde auf die angedachte städtebauliche 
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Ordnung und Adressbildung an der Kreuzung durch die gewünschte markante städte-

bauliche Eingangssituation zum nördlichen Gewerbegebiet verzichtet werden. Der Än-

derungsbereich ist aktuell durch Verkehrslärm stark vorgeprägt. Ein Potential zur Erho-

lungsfunktion, ohne schallabschirmende Bauten entlang der Verkehrsfläche, ist daher 

kaum vorhanden. Durch die stark frequentierten Verkehrswege im Süden und Osten so-

wie die gewerbliche Nutzung im Westen ist das Plangebiet lediglich nach Norden hin mit 

einer Grünstruktur unmittelbar vernetzt.  

 

Wie bereits aufgeführt, wurde der südliche Teilbereich des Geltungsbereiches bereits 

einer Waldumwandlung (2016) und Rodungen unterzogen. Ein hoher ökologischer Wert 

ist in dem Bereich nicht mehr vorhanden.  

 

Durch den Verzicht auf eine Bebauung würde der sehr gut erschlossene Standort unge-

nutzt bleiben. Da im Stadtgebiet eine große Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen 

besteht, würden gegebenenfalls bisher unerschlossene Flächen am Stadtrand zu Ge-

werbeflächen entwickelt und bebaut werden. 

 

12.8 Prognose über die planbedingte Entwicklung des Umweltzustandes 

Die nachfolgende Darstellung umfasst sowohl bau- als auch betriebsbedingte Auswir-

kungen der Planung. Die Nutzung natürlicher Ressourcen wird unter den entsprechen-

den Belangen wie insbes. Boden, Wasser etc. behandelt. 

 

12.8.1 Tiere und Pflanzen, Artenschutz, biologische Vielfalt 

a) Tiere, Artenschutz 

Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten vor, 

eine Nutzung der Gehölze durch einige Vogelarten kann nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden. Das Entfernen der Gehölze kann somit zur Zerstörung potentieller Le-

bensstätten führen. Da im Umfeld ausreichend geeignete Brutmöglichkeiten mit ähnli-

chen Habitatqualität bestehen, ist ein Ausweichen innerhalb des Umfeldes möglich. Die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Mögliche Gefährdungen während der Brutzeit 

können durch Einschränkung der Bau- und Fällzeiten vermieden werden.  

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen werden die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Tiergruppe Vögel nicht erfüllt. 

 

Fledermäuse: 

Der teilweise ältere Baumbestand, der sich als Wohnquartier für Fledermausarten han-

deln könnte, liegt im Überschwemmungsbereich entlang der Anger ist von der Planung 

nicht betroffen. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden für die Tier-

gruppe Fledermäuse nicht erfüllt. 

 

Amphibien: 

Das Vorhabengebiet als auch das unmittelbare Umfeld weist keine geeigneten Laich-

gewässer für diese Amphibienarten auf. Eine Nutzung als Landhabitat wäre ggf. mög-

lich, ist aber aufgrund der Entfernung zu Laichgewässern äußerst unwahrscheinlich. 

Ein Eintreten der Verbotstatbestände von § 44 Abs. 1 BNatSchG wird somit nicht erfüllt. 

 

Libellen: 

Die Biotopstrukturen des Plangebietes und des angrenzenden Angerbaches entspre-

chen nicht den Habitatansprüchen der Asiatischen Keiljungfer. Da ein Vorkommen in-

nerhalb des Vorhabengebietes deshalb ausgeschlossen werden kann, werden die Ver-

botstatbestände von § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 
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Nicht planungsrelevanten Arten: 

Die Gehölzstruktur im Änderungsbereich bietet nicht planungsrelevanten Vogelarten 

Brutplätze. Folgende Konflikte können durch die Rodung der Gehölze deshalb nicht 

ausgeschlossen werden: 

- Verlust von Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen 

- Tötung bzw. Verletzung von Einzelindividuen, insbesondere von Jungtieren wäh-

rend der Brutzeit, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Arbeiten 

Mit der Rodung der Gehölze ist der vollständige Verlust der Lebensräume verbunden. 

Da im Umfeld ausreichend Ersatzquartiere bestehen und die potentiell betroffenen Ar-

ten häufig neue Brutplätze aufsuchen, ist ein Ausweichen innerhalb des Umfeldes mög-

lich. Das LANUV weist darauf hin, dass diese Arten sich in Nordrhein-Westfalen derzeit 

in einem landesweit günstigen Erhaltungszustand befinden und durch derartige Vorha-

ben nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht sind. Ebenso ist bei 

ihnen keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten zu erwar-

ten. Die ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wird weiterhin erfüllt. 

 

Während der Brutzeit der Vögel kann es zudem zu Störungen sowie zur Tötung bzw. 

Verletzung von Einzelindividuen kommen. Dieses gilt insbesondere für Jungtiere wäh-

rend der Brutzeit, wenn diese noch nicht flügge sind und den Neststandort noch nicht 

eigenständig verlassen können. Ein Eintreten der Verbotstatbestände während der 

Brutzeit kann durch eine Einschränkung der Bau- und Fällzeiten vermieden werden. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen, wie Rodungen 

von Gehölzen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiteneuropäischer Brutvögel, wer-

den die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt. {15} 

 

Bewertung: 

Durch die Planung entstehen unter Beachtung der vorgesehenen Vermeidungs-

maßnehmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte. 

 

b) Pflanzen 

Entlang des Angerbaches bleibt ein durchgehender Gehölzstreifen (Fläche für Wald) 

erhalten. Das Regenrückhaltebecken wird zurückgebaut und ebenfalls teilweise zum 

Wald entwickelt. Insgesamt bleiben 3.240 m² Wald im Plangebiet erhalten. Durch die 

Schaffung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage zwischen 

Waldfläche und Gewerbegebiet, wird einerseits die Aufenthaltsqualität für Beschäftigte 

und Besucher des Gebietes erhöht, andererseits wird die Fläche zum Großteil gärtne-

risch gestaltet. Für die Realisierung der gewerblichen Bauflächen werden ehemalige 

Gehölzflächen in Anspruch genommen, die aufgrund von Sturmschäden und Rodun-

gen in ihrer Funktion bereits erheblich beeinträchtigt, seit dem genehmigten Antrag auf 

Waldumwandlung von 2016 nicht mehr dem Wald zuzurechnen sind und dementspre-

chend einen geringen ökologischen Wert aufweisen. Im bebauten dem Bereich werden 

Begrünungsmaßnahmen festgesetzt, wie extensive Dachbegrünung sowie die An-

pflanzung von mindestens 4 Bäumen im Straßenraum. Für die Bereiche, die durch die 

geplante Tiefgarage unterbaut werden, jedoch oberirdisch nicht mit baulichen Anlagen 

versehen werden, wird eine Tiefgaragenüberdeckung von mindestens 0,6 m Substrat-

stärke festgesetzt. Für Baumpflanzungen wird die Substratstärke auf 1,20 m erhöht. 

 

Bewertung:  

Nach Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen sowie erfolgtem Ausgleich des Bio-

topwertdefizits (s. Kapitel 12.8.3) verbleiben für das Schutzgut Pflanzen keine erhebli-

chen, nicht ausgeglichenen Beeinträchtigungen. 
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c) Biologische Vielfalt 

Durch baurechtliche Festsetzungen wird die biologische Vielfalt im Norden des Plan-

gebietes sichergestellt. Durch die Ausweisung von Grünfläche sowie der Fläche für 

Wald werden neue Lebensräume geschaffen bzw. vorhandene teilweise erhalten. Im 

bebauten Bereich sind ebenfalls Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, die sich bei ent-

sprechender Gestaltung (z. B. artenreiche Dachbegrünung) positiv auf die biologische 

Vielfalt auswirken können. 

 

Bewertung:  

Durch den Bebauungsplan ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf die bio-

logische Vielfalt.  

 

12.8.2 Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung: Fauna-Flora-Ha-

bitat (FFH) –Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sowie auf geschützte 

Biotope 

Aufgrund der Abstände zu den in der Umgebung vorhandenen Schutzgebieten und 

geschützten Biotopen (vgl. dazu Nr. 12.4 e und f) sind diesbezügliche Auswirkungen 

der Planung nicht zu erwarten. 

 

12.8.3 Eingriffsbewertung und Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Zur Ermittlung der Eingriffe durch die Realisierung des Bebauungsplans in Natur und 

Landschaft wird eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vorgenommen. Die Bilanzie-

rung der Eingriffe wird nach der Bewertungsmethode „Numerische Bewertung von Bi-

otoptypen für die Eingriffsregelung in NRW" (Stand 2008) durchgeführt Dafür wurde 

die ökologische Bewertung des Ausgangszustands mit dem Planungszustand gegen-

übergestellt. Die nachfolgenden Tabellen stellen den Ausgangs- und Planungszustand 

im Plangebiet dar. Zur Gegenüberstellung der möglichen Eingriffe des Bebauungspla-

nes werden im Planungszustand die Flächengröße des Baufeldes, die festgesetzte 

Grundflächenzahl (GRZ) und der daraus resultierende maximale Versiegelungsgrad 

angegeben. Zur Eingrünung des eingeschränkten Gewerbegebietes werden extensive 

Dachbegrünungen festgesetzt sowie die Anpflanzung von mind. 4 Bäumen entlang der 

Kaiserswerther Straße. Darüber hinaus wird die Fläche der Grünfläche sowie die Flä-

che für Wald mit Entsiegelung und Aufforstung des Regenrückhaltebeckens mitberück-

sichtigt. 

 

Die Bewertung des Ausgangszustandes ist der Tabelle 2 zu entnehmen. Grundsätzlich 

wird die Bewertung des Bewertungsverfahrens übernommen. Die noch bestehende 

Waldfläche wird aufgrund der starken Schädigungen und des teilweise entwickelten 

Jungwuchses mit 5 Punkten bewertet. Die Fläche, für die bereits im Vorfeld ein Antrag 

auf Waldumwandlung gestellt wurde wird ein Wert von 3 Punkten angesetzt. Insgesamt 

ergibt sich ein Gesamtwert von 46.570 Punkten. 

 

Tabelle 2: Ausgangszustand des Eingriffsbereiches 

Code Biotoptyp Biotop-

wert 

Fläche in m² Flächen-

wert 

1.1 Ehemaliges Regenrückhaltebecken, 

vollversiegelt 
0,0 1.279 0 

1.1 Verkehrsfläche, vollversiegelt 0,0 732 0 

1.4 Gerodete Fläche, unversiegelt mit Ve-

getationsentwicklung 
3,0 9.900 29.700 
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Code Biotoptyp Biotop-

wert 

Fläche in m² Flächen-

wert 

6.3 Wald mit lebensraumtypischen Baum-

artenanteilen von 70 - 90%, Jung-

wuchs (60%), geringes bis mittleres 

Baumholz (40%) 

5,0 3.235 16.175 

8.2 Baumgruppen, Baumreihen, Einzel-
bäume, geringes bis mittleres Baum-
holz (im Nordosten, an der Straße am 
Roten Kreuz) 

5,0 139 695 

Gesamt 15.285 46.570 

 

Tabelle 3: Bewertung der geplanten Nutzungen im Eingriffsbereich 

Code 
Biotoptyp Biotop-

wert 

Fläche in m² Flächen-

wert 

1.1 
Eigeschränktes Gewerbegebiet, voll-

versiegelt 
0,0 8.269 0 

4.1 

Extensive Dachbegrünung 

mindestens 60% der Dachflächen 

Fläche in anderen Flächen enthalten 

0,5 (2.000) 1.000 

1.1 
Verkehrsfläche private und öffentliche, 

vollversiegelt 
0,0 1.746 0 

6.3 

Wald mit lebensraumtypischen Baum-

artenanteilen von 70 - 90%, starkes 

Baumholz (Altbestand) 

- Im Bereich des Gewässerrandstrei-

fens - 

7,0 995 6.965 

6.4 

Wald mit lebensraumtypischen Baum-

artenanteilen von –90-100%, geringes 

bis mittleres Baumholz (40%), im Be-

reich des entsiegelten Regenwasser-

rückhaltebeckens sowie Wiederauf-

forstung nach Herstellung des Volu-

menausgleichs 

7,0 2.245 15.715 

4.7 

Grünanlage, strukturreich mit Baum-

bestand, private Grünfläche - Parkan-

lage 

4 2.030 8.120 

8.2 

Einzelbaum, Kopfbaum lebensraumty-
pisch - 4 Bäume je 40 m² Kronen (im 
Süden, an der Kaiserswerther Str.) 
Fläche in anderen Flächen enthalten 

5 (160) 800 

Gesamt 15.285 32.600 

 

Aus der Gegenüberstellung des Ausgangszustandes mit dem Planungszustand ent-

steht bei Umsetzung der Planung ein Defizit von 46.570-32.600 = 13.970 Biotopwert-

punkten, das mit externen Maßnahmen im Rahmen einer Ökokontovereinbarung, aus-

geglichen werden soll. 

 

Waldausgleich 

Der Antrag auf Waldumwandlung beinhaltet die heutigen Flurstücke 101 und 102 (da-

mals 54, 28 und 41). Es sind 9.900 m² Waldumwandlung genehmigt worden. Die Flä-

che wurde kurz darauf gerodet. Die beiden Flurstücke sind insgesamt 13.135 m² groß, 

nach Abzug der 9.900 m² bleiben 3.235 m² Waldfläche, die auf den Grundstücken noch 

forstrechtlich bestehen und weiterhin im Plangebiet abgebildet werden sollen. 
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Im Norden des Plangebiets wird eine ca. 3.240 m² große Fläche für Wald festgesetzt. 

Die Fläche beinhaltet den bereits vorhandenen Waldbestand und wird im Osten erwei-

tert. Im Osten befindet sich derzeit ein Regenrückhaltebecken, welches nicht mehr in 

Benutzung ist und abgerissen werden soll. In diesem Bereich soll zukünftig zum Teil 

Wald entstehen. Der nördliche Bereich des Plangebiet, unter anderem die festgesetzte 

Fläche für Wald, wird durch das Überschwemmungsgebiet der Anger überlagert, in das 

mit der Errichtung einer Tiefgaragenzu- und Ausfahrt sowie einer Umfahrung für die 

Rettungsfahrzeuge baulich eingegriffen wird. Der Eingriff soll innerhalb des Plange-

biets, außerhalb des Gewässerrandstreifens durch einen Volumenausgleich kompen-

siert werden. Dafür wird im Bereich der privaten Grünfläche sowie der Fläche für Wald 

eine neue Geländemodellierung erfolgen, wodurch die bestehende Waldbepflanzung 

vorerst gerodet wird. Nach Herstellung des neuen Geländes wird der Wald durch 

Baumanpflanzungen wiederhergestellt und der erfolgte Eingriff kompensiert, sodass 

nach Realisierung des gesamten Vorhabens insgesamt 3.240 m² zusammenhänge 

Waldfläche entstehen wird.  

 

Durch die getroffenen Festsetzungen wird der durch die Planung verursachte Eingriff 

in den Waldbereich, der noch nicht durch den Waldumwandlungsantrag von 2016 aus-

geglichen wurde, innerhalb des Plangebiets flächenmäßig und qualitativ kompensiert. 

Der durch die Waldumwandlung erfolgte Eingriff ist über das Ökokonto Broichhof der 

Stadt Ratingen im selben Jahr kompensiert worden. 

 

12.8.4 Landschaft und Landschaftsbild  

Das Plangebiet leistet mit den großen ungestalteten Flächen derzeit keinen stark posi-

tiv prägenden Beitrag zum Landschaftsbild und ist nicht Bestandteil des offenen Land-

schaftsraums. Das Landschaftsbild ist durch die umgebende Bebauung und vor allem 

die stark frequentierte Kreuzung geprägt. Eine hohe Bedeutung kommt den Gehölzflä-

chen zu. Sie betonen zum einen den Verlauf des Angerbaches, gleichzeitig dienen sie 

der Einbindung der Siedlungsbereiche aufgrund der sichtverschattenden Wirkung. 

Durch die geplante Gewerbenutzung werden überwiegend Flächen in Anspruch ge-

nommen, die bereits auf Grundlage eines Antrages auf Waldumwandlung von 2016 

gerodet wurden. Trotz baulicher Eingriffe bleibt zum Angerbach ein durchgehender Ge-

hölzstreifen, gesichert durch die dargestellte Fläche für Wald sowie eine Grünfläche 

erhalten, so dass eine landschaftsgerechte Einbindung zum Grünzug entlang des An-

gerbaches weiterhin gewährleistet ist. 

 

Durch die geplante private Grünfläche wird die Freizeit- und Erholungsfunktion der bis-

her nicht begehbaren Flächen erhöht. Für Beschäftigte und Besucher des einge-

schränkten Gewerbegebiets wird eine Parkanlage geschaffen. 

Bewertung:  

Durch den Bebauungsplan ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf aus das 

Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild 

 

12.8.5 Fläche, Flächeninanspruchnahme 

Hinsichtlich der geplanten Flächeninanspruchnahme, einschließlich der vorhandenen 

und zulässigen Flächenversiegelung ergibt sich die folgende Bilanz: 
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Tabelle 4: Flächeninanspruchnahme (Planung) 

 Flächenverteilung 

inkl. Versiegelung vor-

handen (m²) 

 

Flächenverteilung 

inkl. Versiegelung 

zulässig gem. Pla-

nung (m²) 

Flächenverteilung inkl. 

Versiegelung: Verän-

derung in Prozent des 

Bestands (%) 

Versiegelte 

und teilversie-

gelte Flächen 

2.011 10.015 + 498% 

Durch die Planung entsteht eine Zunahme der Flächeninanspruchnahme durch Bebau-

ung von bis zu 8.004 m² bzw. 498%. 

 

Bewertung:  

Die Planung führt zu einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme. Der zulässige Ver-

siegelungsgrad im Plangebiet wird erhöht. Die Planung wirkt sich negativ auf das Um-

weltschutzgut Fläche aus. Es handelt sich jedoch um eine isolierte Fläche ohne beson-

deren Biotopstatus, die andererseits erschlossen und durch bebaute Gebiete umgeben 

ist. Durch die geplante Gewerbenutzung werden überwiegend Flächen in Anspruch 

genommen, die bereits auf Grundlage eines Antrages auf Waldumwandlung im Jahre 

2016 gerodet wurden. Die bestehende Baulandnachfrage soll daher an diesem Stand-

ort gedeckt werden. 

 

12.8.6 Boden 

Grundsätzlich geht jede Neuplanung mit einem Flächenverlust / einer Flächeninan-

spruchnahme einher. Bezüglich des Naturguts Boden sieht die Planung eine Bebauung 

im Bereich von unversiegelten Böden vor. Böden, die verdichtet, versiegelt oder bebaut 

werden oder deren Bodenprofil nachteilig verändert wird, können ihre natürlichen Funk-

tionen nicht mehr oder nur eingeschränkt erfüllen. Die Versiegelung von Böden bewirkt 

eine starke Überprägung seiner Bodenfunktionen. Der Boden- und Nährstoffhaushalt 

wird massiv durch den Verlust von Versickerungs- und Verdunstungsraum beeinträch-

tigt, damit wird die Lebensgrundlage für Bodenorganismen stark eingeschränkt bis ver-

nichtet. 

 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden ca. 66 % der Fläche versie-

gelt. Die Versiegelung führt zum Verlust der ökologischen Funktionen des Bodens. Ge-

wachsene Bodenstrukturen und damit die Bodendynamik, ökologische Kreisläufe so-

wie der Bodenwasserhaushalt werden beeinträchtigt. 

 

Der Boden verliert weitgehend seine Funktion als Filter und Puffer gegenüber Schad-

stoffen und Säuren. Wenn ein Boden total versiegelt ist, verliert er schließlich sämtliche 

natürliche Funktionen. 

 

Gemäß der Bodenfunktionskarte des Kreises Mettmann {17} sind im Plangebiet Böden 

mit allgemeiner Bedeutung für gewerbliche Bebauung. Besondere Schutzfunktionen 

des Bodens sind nicht betroffen. Dennoch ist gem. § 1a Abs. 1 des Baugesetzbuches 

mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Daher ist die Inanspruch-

nahme der natürlichen Böden sowohl während der Bauphase, als auch im letztlichen 

Planzustand auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken.  

 

Bewertung:  

Die Planung wirkt sich mit Bebauung und Versiegelung negativ auf das Schutzgut Bo-

den aus. Durch die gleichzeitige Schaffung von Grünflächen und den Erhalt von Wald 

wird der Eingriff in das Schutzgut Boden gemindert.  
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12.8.7 Wasser 

Durch die zunehmende Flächenversiegelung verringert sich die Versickerungsrate im 

Plangebiet. Da eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vor Ort nicht 

möglich ist, soll das unbelastete Niederschlagswasser gedrosselt in den Angerbach 

eingeleitet werden. Die Gesamteinleitmenge wird mit der Unteren Wasserbehörde des 

Kreises Mettmann bis zum Bauantrag abgestimmt. Eine entsprechende wasserrechtli-

che Erlaubnis wird dafür eingeholt. Um die Einleitmengen einhalten zu können, werden 

die Dachbegrünungen mit entsprechender Speicherkapazität geplant. 

 

Das 2022 neu gemessene Überschwemmungsgebiet befindet sich außerhalb des fest-

gesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes. In dem Bereich befindet sich größten-

teils die Festsetzung zur Fläche für Wald sowie die private Grünfläche. In das Über-

schwemmungsgebiet wird am Rand zum Teil durch die Errichtung von baulichen Maß-

nahmen, wie Tiefgaragenzufahrt oder Fußweg eingegriffen, um eine zweckentspre-

chende Bebauung und Erschließung zu ermöglichen. Insbesondere muss das bishe-

rige außer Betrieb befindliche Regenrückhaltebecken verfüllt werden, um die Gebiets-

zufahrt herstellen zu können. Dadurch geht Rückhaltevolumen im Überschwemmungs-

gebiet verloren, dass örtlich ausgeglichen werden muss 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde hierzu eine hydraulische Stellung-

nahme erstellt {9}, in der der Eingriff bzw. der daraus erfolgende Volumenausgleich des 

Retentionsraums ermittelt wurde. Entsprechend er Berechnung sind 1.125 m³ Retenti-

onsvolumen im Plangebiet auszugleichen. Dazu wurde ein Konzept {10} mit einer 3D-

Modellierung erstellt, in dem unter Berücksichtigung der Grundwasserstände und des 

einzuhaltenden Flurabstandes nachgewiesen wird, dass der Volumenausgleich inner-

halb des Plangebiets erfolgen kann. Nach Abstimmung mit der Unteren und Oberen 

Wasserbehörde kann die detaillierte Planung zum Volumenausgleich nach dem Bau-

leitplanverfahren im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung gem. § 78 Abs. 5 

WHG erfolgen. 

 

Das festgesetzte eingeschränkte Gewerbegebiet liegt innerhalb eines Risikogebietes 

außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Zum Schutz der geplanten Bebauung vor 

Hochwasser- und Starkregenereignissen wurde eine Festsetzung zum Hochwasser-

schutz getroffen (TF 5). Geschossebenen unterhalb des Erdgeschosses sind entweder 

flutungssicher verschließbar und statisch auftriebssicher oder in einer für die planmä-

ßige Flutung im Hochwasserfall geeigneten Bauausführung herzustellen sind. Funda-

mente sind vor Unterspülung baulich zu schützen. 

Zur Sicherung des Hochbaus wurde die Erdgeschossfußbodenhöhe auf mindestens 

43,0 m ü NHN festgesetzt (TF 2.2). 

 

Auf die Lage des Plangebiets innerhalb der Wasserschutzzone III A wird in den textli-

chen Festsetzungen hingewiesen. Die Gebots- bzw. Verbotstatbestände der ordnungs-

behördlichen festgesetzten Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten. Im 

Baugenehmigungsverfahren ist die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann zu 

beteiligen.  

 

Bewertung:  

Es sind unter Berücksichtigung des Volumenausgleichs keine erheblichen Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.  
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12.8.8 Luft und Klima (einschl. Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität) 

 

a) Luft und Luftqualität 

Durch Festsetzungen im Bebauungsplan werden Betriebsarten, die mit erheblichen 

Emissionen verbunden sind, ausgeschlossen. Aufgrund des geringen zusätzlichen 

Fahrzeugaufkommens sind keine planbedingten Änderungen der Luftqualität zu erwar-

ten. 

Bewertung:  

Durch die Planung sind keine negativen Auswirkungen auf die Luftqualität zu erwarten. 

 

b) Klima 

Die Stadtklimatologische Untersuchung {19} kommt zu folgenden Ergebnissen: Die Er-

gebnisse der Kaltluftsimulation zeigen, dass das Planvorhaben durch die angedachte 

Versiegelung nur einen geringen Einfluss auf die Mächtigkeit der Kaltluftschicht hat. Im 

Kaltluftstrom zeigt sich hingegen eine deutliche prozentuale Veränderung. Da der Kalt-

luftvolumenstrom in der ersten Nachthälfte insgesamt noch sehr gering ist, beschrän-

ken sich die absoluten Veränderungen auf den Änderungsbereich und dessen direktes 

Umfeld. In der zweiten Nachthälfte steigt der Einfluss der Planung und die Verände-

rungen reichen deutlich über den Änderungsbereich hinaus. In den Bereichen ergeben 

sich auch heute schon keine signifikanten Abnahmen in Kaltluftvolumenstrom. In den 

angrenzenden Wohngebieten wird im Gutachten keine verschlechterte Durchlüftung 

prognostiziert. 

 

Die Berechnungsergebnisse der mikroklimatischen Untersuchung zeigen, dass inner-

halb des Plangebiets aufgrund des hohen Vegetationsbestandes im Ist-Fall ein eher 

günstiges Mikroklima herrscht.  

 

Durch die Planung steigt die thermische und bioklimatische Belastung inner- und au-

ßerhalb des Plangebiets. 

 

Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Begrünungsmaßnahmen, wie Anpflanzen 

von Bäumen entlang der Straße, Erdüberdeckung der Tiefgarage in nicht überbauten 

Bereichen, Dachbegrünung zur Regenwasserspeicherung werden die Auswirkungen 

auf das Schutzgut Klima gemindert. Durch die Festsetzungen von einer privaten Grün-

fläche und Fläche für Wald im Norden des Plangebiets werden unversiegelte, mit Bäu-

men bepflanzte Bereiche im Plangebiet teilweise erhalten. 

 

Bewertung:  

Das Schutzgut Klima wird bei Umsetzung der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen 

nicht erheblich beeinträchtigt.  

 

12.8.9 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 

 

a) Schall 

 

Emissionen 

Infolge der Gewerbenutzung kann es im Bereich der Wohnnutzung südlich des Plan-

gebiets zu zusätzlichen Schallbelastungen kommen. Zur Sicherstellung des vorbeu-

genden Immissionsschutzes ist es Voraussetzung, dass an der schutzbedürftigen Be-

bauung im Einwirkungsbereich der Gewerbeflächen in Zukunft keine unzulässigen Ge-

räuschimmissionen auftreten werden. Die in der TA Lärm festgeschriebenen Immissi-
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onsrichtwerte müssen eingehalten werden. Zur Regelung der immissionsschutzrecht-

lichen Belange zum Schutz vor Gewerbegeräuschimmissionen wurde der Abstandser-

lass NRW herangezogen. Aufgrund der Nähe des Plangebiets zur Wohnnutzung wer-

den Anlagen-/Betriebsarten der Abstandsklassen I bis einschließlich VII, sowie Anla-

gen-/ Betriebsarten mit vergleichbarem Emissionsgrad ausgeschlossen. Ausgenom-

men hiervon sind Betriebe und Anlagen, die keine unzumutbaren Auswirkungen auf die 

Wohnnutzung sowie Kleingartenanlage in der Nähe haben.  

 

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung {8} wurden die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung und die damit zusammenhängenden Zusatzverkehre im Vergleich 

zur Situation ohne Realisierung der Planungen auf die Verkehrslärmimmissionen in der 

Nachbarschaft des Plangebiets berechnet. 

 

Durch die bei Realisierung des Planvorhabens verursachte Erhöhung des Verkehrs-

aufkommens ergibt sich an den Immissionsorten an den Straßen in der Umgebung des 

Plangebietes eine Erhöhung der Straßenverkehrslärmimmissionen. Da es sich durch-

weg um stark frequentierte Straßen handelt, ist die Erhöhung jedoch vergleichsweise 

gering. Durch die vergleichsweise geringe Erhöhung des Verkehrsaufkommens erge-

ben sich Erhöhungen der Beurteilungspegel im Plan-Fall von 0,1 dB tags und 0,0 bis 

0,1 dB nachts.  

 

An den Gebäuden gegenüber der geplanten Bebauung ergeben sich zusätzliche Pe-

gelerhöhungen durch Reflexionen des Schalls an den Plangebäuden. Hier erhöhen 

sich die Beurteilungspegel im Erdgeschoss von 60 dB(A) tags und 51 dB(A) nachts um 

bis zu 0,8 dB auf 61 dB(A) tags und 52 dB(A) tags. An den Immissionsorten mit rele-

vanten Pegelerhöhungen von mehr als 0,1 dB wird weitestgehend die kritische 

Schwelle von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts unterschritten. Lediglich am Ge-

bäude Kaiserswerther Str. 95 a kommt es zu einer Pegelerhöhung von 0,2 dB bei 

gleichzeitigem Erreichen der kritischen Schwellwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um einen gewerblichen Betrieb. 

Sobald schützenswerte Aufenthaltsräume, wie Büroräume oder Sozialräume betroffen 

sein sollten, wird ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen gem. 24. BImSchV aus-

gelöst.  

 

An den übrigen betrachteten Immissionsorten wird zwar die kritische Schwelle von 70 

dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts bereits im Null-Fall erreicht, jedoch kommt es hier 

rechnerisch nur zu einer marginalen Pegelerhöhung um bis zu 0,1 dB. Da Erhöhungen 

des Verkehrslärms um 1 bis 2 dB für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind, 

kann eine entsprechende planbedingte Erhöhung des Verkehrslärms auch in dem be-

sagten lärmkritischen Bereich oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts unter 

Abwägungsgesichtspunkten hingenommen werden (OVG Münster, 30.05.2017, Az 2 

D 27/15.NE). 

Bewertung:  

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Lärmemissionen zu erwarten. 

 

Immissionen 

Das Plangebiet ist erheblich durch Verkehrslärm vorbelastet. Dies macht passive 

Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden erforderlich, die im Bebauungsplan fest-

gesetzt werden. Diese gewährleisten gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse trotz der 

Lärmbelastung. Zum Schutz der ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzung gem. § 8 

Abs. 3 BauNVO wurden Festsetzungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen in 

Schlafräumen getroffen. Im Bereich des eingeschränkten Gewerbegebietes, in dem 
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Außenlärmpegel von mehr als 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts prognostiziert wer-

den, ist die ausnahmsweise zulässige Wohnnutzung ausgeschlossen. 

 

Bewertung:  

Die Lärmimmissionen sind erheblich und von Bedeutung für die Planung. Die Planung 

gewährleistet mit den festgesetzten Schallschutzmaßnahmen jedoch gesunde Arbeits-

verhältnisse und führt zu keinen negativen Auswirkungen. 

 

b) Erdbeben 

Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone 0. In der Planung sind die notwendigen bau-

technischen Maßnahmen nach der DIN 4149 zum erdbebensicheren Bauen zu berück-

sichtigen. 

 

Bewertung:  

Bei einer geeigneten Konstruktion der Gebäude und Anlagen sind keine Gesundheits-

gefahren durch Erdbeben zu erwarten. 

 

c) Starkregenereignisse 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden zunächst keine Maßnahmen erfor-

derlich. Die Starkregengefahrenkarte NRW {6} zeigt für das Plangebiet in seinem nörd-

lichen Teil entlang des Angerbaches, sowie im östlichen Teil entlang des Angerbaches, 

sowie im östlichen Teil entlang des Kreuzungsbereiches einzelne Flächen mit Einstau-

höhen im Falle extremer Starkregenereignisse von 0,1 – 0,5 m an. Im Westen des 

Plangebiets sind Einstauhöhen von ca. 1 - 2 m eingetragen. 

 

Zu den Bauanträgen sind Überflutungsnachweise zu erstellen, die die Fließwege und 

soweit erforderlich Rückhaltebereiche für das Oberflächenwasser aufzeigen. Das Ziel 

ist es dabei, die Gebäude einschließlich der Keller und Tiefgaragen vor Überflutungen 

zu schützen. 

 

Bewertung:  

Gefahrensituationen durch Starkregenereignisse/ Überflutungen sind planbedingt nicht 

zu erwarten. 

 

d) Störfallrisiko 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb der Achtungsabstände von Störfallbetrieben 

nach 12. BImSchV. Planungsrelevante Störfallrisiken liegen somit nicht vor. 

 

e) Lichtimmissionen 

Die Lichtimmissionen im Plangebiet werden sich auf das in einem Siedlungsbereich 

ortsübliche Maß beschränken und sind nicht von wesentlicher Bedeutung für die Pla-

nung. 

 

12.8.10 Kulturelles Erbe und Sachgüter  

Bau- und Bodendenkmale oder andere für die Umweltprüfung relevante Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich derzeit nicht bekannt und werden 

auch nicht vermutet.  

 

12.8.11 Abrissarbeiten, Bau und Vorhandensein der Anlage 

Durch die Planung werden keine Abrissarbeiten unmittelbar veranlasst. 
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12.8.12 Nutzung natürlicher Ressourcen 

Es handelt sich bei dem Plangebiet um eine großflächige Vegetationsfläche. Aufgrund 

der Planung erfolgt eine verstärkte Nutzung der natürlichen Ressourcen im Vergleich 

zu dem Umfang, der nach dem heutigen Baurecht zulässig ist. 

 

12.8.13 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Emissionen durch Schadstoffe, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie 

die Verursachung von Belästigungen sind nicht zu erwarten. 

 

12.8.14 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Aufgrund der zulässigen Nutzungen fallen Haus- und Gewerbeabfälle an, die gemäß 

der Abfallbeseitigungssatzung der Stadt Ratingen entsorgt werden. Durch den Be-

bauungsplan entstehen diesbezüglich keine Veränderungen.  

 

12.8.15 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) 

Aus der Planaufstellung sind keine derartigen Risiken zu erwarten.  

 

12.8.16 Kumulierungen der Wirkfaktoren des Vorhabens mit Vorhaben benachbarter 

Plangebiete 

(unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 

möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen) 

Gebiete mit bestehenden Umweltproblemen oder/ und spezieller Umweltrelevanz 

sind durch die Planung nicht negativ betroffen, da der zulässige Emissionsgrad sowie 

der zulässige Versiegelungsgrad im Plangebiet durch die Planung eingeschränkt wer-

den. Auf die Nutzung natürlicher Ressourcen hat das geplante Vorhaben keine nen-

nenswerten Auswirkungen, solange die Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. 

 

12.8.17 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit der 

geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die Planung hat für das Umfeld geringe klimatische Auswirkungen. Im Plangebiet 

selbst sind verschattende Vegetationselemente, wie Baumpflanzungen entlang der 

Straße festgesetzt. Darüber hinaus werden Begrünungsmaßnahmen, wie Erdüberde-

ckung der Tiefgarage in nicht überbauten Bereichen und Dachbegrünung zur Regen-

wasserspeicherung festgesetzt, um die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu 

mindern. Durch die Festsetzung der privaten Grünfläche und Fläche für Wald im Nor-

den des Plangebiets werden unversiegelte, mit Bäumen bepflanzte Bereiche im Plan-

gebiet erhalten. Mit den aufgeführten Maßnahmen werden thermische Überlastungs-

effekte vermieden. 

 

12.8.18 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Es wird von dem Einsatz üblicher Bau- und Betriebstechniken sowie -stoffe ohne re-

levante Umweltauswirkungen ausgegangen.  

 

12.8.19 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umwelt-

schutzes 

Der Bebauungsplan löst keine relevanten Änderungen der bestehenden ökosystema-

ren Wirkungsbeziehungen im Wirkungsgefüge der Umwelt aus.  
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12.9 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erheb-
lich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

werden folgende plangebietsinterne Maßnahmen festgesetzt: 

 

- Mindestens extensive Begrünung der Dachflächen auf mindestens 60 % der Dachflä-

chen 

- Mind. 4 Baumpflanzungen entlang der Kaiserswerther Straße 

- Erdüberdeckung der Bereiche der Tiefgarage, die nicht überbaut werden 

- Festsetzung der Fläche für Wald 

- Festsetzung der privaten Grünfläche  

 

Für die Baumpflanzungen an der Straße sind standortgerechte, hochstämmige, Laub-

bäume mit einem Stammmindestumfang von 20-25 cm anzupflanzen. Dabei sind aus-

schließlich Bäume der zum Bebauungsplan dazugehörigen GALK-Straßenbaumliste zu 

verwenden. 

 

Durch die aufgeführten Maßnahmen wird auch die Klimaresilienz erhöht und thermische 

Überlastungseffekte künftig gemindert. 

 

Gemäß der Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung bleibt nach Einbeziehung der im Bebau-

ungsplan festgesetzten Begrünungsmaßnahmen ein Ausgleichsdefizit von 13.970 Bio-

topwertpunkten. Diese werden durch externe Maßnahmen im Rahmen einer Ökokonto-

vereinbarung kompensiert. Die externen Kompensationsmaßnahmen werden im städte-

baulichen Vertrag gesichert. Dabei werden die konkret durchgeführten Maßnahmen 

(Lage, Größe und Art) benannt, mit denen die Eingriffe in die Biotopfunktionen kompen-

siert werden. 

 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von potenziell vorkommenden Fledermaus- 

und Vogelarten sind folgende Maßnahmen vorzusehen: 

- Die Bäume werden in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar entfernt. 

- Ist ein Entfernen der Bäume in diesem Zeitraum nicht möglich, sind potenziell als 

Quartier geeignete Bäume vor Durchführung der Maßnahme durch qualifizierte Per-

sonen auf Vogel- bzw. Fledermausbesatz zu untersuchen. Höhlen, die nicht von Fle-

dermäusen besetzt sind, werden verschlossen. Im Falle eines Besatzes sollte das 

Entfernen des Baumes nach Verlassen der Quartiere erfolgen. Die Untersuchung ist 

zu dokumentieren und der Unteren Landschaftsbehörde auf Anfrage nachzuweisen. 

 

Durch die geplante Tiefgaragenzufahrt und Fußwege entstehen Eingriffe in das Über-

schwemmungsgebiet von 1.125 m³. Das Retentionsvolumen ist im Plangebiet auszuglei-

chen. Dazu wurde ein Konzept mit einer 3D-Modellierung erstellt, in dem unter Berück-

sichtigung der Grundwasserstände und des einzuhaltenden Flurabstandes nachgewie-

sen wird, dass der Volumenausgleich innerhalb des Plangebiets erfolgen kann. Nach 

Abstimmung mit den zuständigen Behörden kann die detaillierte Planung zum Volumen-

ausgleich nach dem Bauleitverfahren im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung 

gem. § 78 Abs. 5 WHG erfolgen. 

 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Verminderungsmaßnahmen sowie externen 

Ausgleichsmaßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen auf die Naturgüter ver-

mieden bzw. wieder ausgeglichen werden. 
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Zur Vermeidung und Verminderung von Immissionen werden folgende Festsetzungen 

getroffen: 

 

Ausschluss von Betrieben und Anlagen mit hohem Störgrad 

Unter Verwendung der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW 2007 als Hilfsmittel für 

die planerische Abwägung zur Umgebungsverträglichkeit des Gewerbes mit der angren-

zenden Wohnnutzung werden Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis ein-

schließlich VII nicht zugelassen. 

 

Schallimmissionsschutz 

Bemessung des resultierenden Schalldämmmaßes der Außenbauteile gemäß DIN 

4109. Die Lärmpegelbereiche (maßgebliche Außenlärmpegel in Klassen von 5 dB(A)) 

werden für den Planentwurf gemäß den Ergebnissen der Schallimmissionsprognose im 

Plan eingetragen. Die Schallabschirmung für die Innenräume ist gemäß den textlichen 

Festsetzungen im Bebauungsplan zu gewährleisten. 

 

In den Bereichen des Plangebiets, in denen Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags und 

60 dB(A) nachts überschritten werden (Lärmpegelbereich VI), ist die ausnahmsweise 

zulässige Wohnnutzung ausgeschlossen. 

 

Schallschutzmaßnahmen: Lüftungseinrichtungen: 

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Schallschutzmaßnahmen bei hohen Ver-

kehrslärmbelastungen sind schallgedampfte Lüftungen. Für Schlafraume nachts kann 

keine Stoß- bzw. Querlüftung erfolgen. Hier ist bei einem Beurteilungspegel von > 45 

dB(A) nachts keine natürliche Fensterlüftung ohne geeignete Schallschutzmaßnahmen 

möglich, da der Innenpegel sonst > 30 dB(A) betragen wurde. Dies betrifft de facto alle 

Fenster der Außenfassade. Hier sind geeignete Minderungsmaßnahmen, wie bspw. 

schallgedampfte Lüftungseinrichtungen, vorzusehen. 

 

Der Bebauungsplan setzt für die Bereiche, in denen ein Beurteilungspegel von über 45 

dB(A) nachts zu erwarten ist fest, dass zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse 

zusätzliche Belüftungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, um einen erforderli-

chen Luftwechsel bei geschlossenen Fenstern und Türen zu ermöglichen. 

 

Zur Gewährleistung von gesunden Arbeitsverhältnissen wird im Bereich der Baugren-

zen, in denen Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags überschritten werden, auch für schüt-

zenswerte Aufenthaltsräume außerhalb von Wohnungen (wie beispielsweise Büroräume 

und Sozialräume) fensterunabhängige Belüftung durch schallgedämmte Lüftungsein-

richtungen festgesetzt. 

 

12.10 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Aufgrund der Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, die 

spezifische Überwachungsmaßnahmen im Sinne des § 4c BauGB erfordern würden. 

 

Nach Abschluss des Planverfahrens erfolgt eine Unterrichtung der Behörden, dass der 

Bauleitplan rechtswirksam geworden ist. Dabei wird auch um Mitteilung gebeten, ob die 

Durchführung des Plans erhebliche, insbesondere bisher nicht vorhergesehene nachtei-

lige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Sofern sich nach Inkrafttreten des Bauleitplanes 

Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen ergeben, deren Überwachung ex-

ternen Behörden obliegt, sind diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB dazu verpflich-

tet, die Stadt entsprechend zu unterrichten. 
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12.11  Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

12.11.1 Schwierigkeiten bei der Erhebung   

Es sind keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten. 

Die zur Verfügung stehenden Quellen genügen, um die Auswirkungen der Bebau-

ungsplanung in der Umweltprüfung in dem erforderlichen Umfang zu ermitteln und zu 

bewerten.  

 

12.11.2 Technische Prüfverfahren  

Als technische Prüfverfahren kam neben der Auswertung allgemein zugänglicher 

Quellen und dem Ortsvergleich zur Anwendung: 

-  Ausbreitungsberechnung der Schall-Immissionsbelastung 

-  Mikroskaliges Stadtklimamodell ENVI-met in der Version 5.1.1 (Winter Release 

2022/23) 

-  Kaltluftabflussmodell KLAM_21 des Deutschen Wetterdienstes 
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